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Auf Verfügung des 9tevalfd)en ®tabtl)anpte8 gedruct.



Wenn die Ausarbeitung des vorliegenden Entwurss einen bei 

Weitem größeren ЗеИаЬ1фшК in Anfprud) genommen hat, als dieses 
anfänglich $u erwarten stand, so ift daranf hinzuweisen, baß das 

Stadtamt beim Beginn feiner Thätigfeit Ьигф eine 9teiße Don auszer- 

ordentlic wichtigen und zugleich dringenden Arbeiten überhäuft war, 
welche demselben feine Musze für bie Beschäftigung mit anderen, ben 

augenblicklichen Bedürsnissen fernerstehenden Fragen ließen. Anbeter» 
feite ift jedoc bem Stadtamte auch das Moment maszgebend gewesen, 

baß 3nftructionen, sollen sie eine and) nur zeitweilige Bedeutung 
haben, nur bann ihrem £wede entsprechen fönnen, wenn sie sic ben 
thatfäd)li(hen Verhältnissen in ihren Grundzügen anschmiegen unb 

ben als practisc unb ausführbar bewährten Anschauungen Шефпипд 

tragen.
Bei ber Uebernahme der Verwaltung ber Stabt Ьигф bie neuen 

communaten Organe war es faum möglich, sic f ofort barüber ein 
Urtheil $u bilden, wie ber neue Verwaltungsorganismus fith feiner 
vielseitigen Ehätigkeit auf bie einfachste, zweckentsprechendste unb zu- 

gleic fördersamste Weise entledigen werbe. @S fehlten eben fo gut 

wie alle Anhaltspunkte für bie Regelung beS Verhältnisses beS 
Stadtamtes zu feinen Unterorganen, des geschäftlichen Verfahrens in 

letzteren 2C., ebenso war es unmöglich, wie dieses sic auch nach- 
träglic durc bic Ereirung weiterer Verwaltungsorgane, 3. V. des 

Preisbureaus, ber @anität5»®ommiffion :c., erwiesen h°t sic bar» 
über gleich am Anfange flat 3ц werben, ob bie in’S ?eben gerufenen 
Einrichtungen ben thatsächlichen Verhältnissen genügen würben, ober 

ob nid)t Dielmehr поф ein weiterer Ausbau ber Organisation ber 
Erecutive nothwendig fei. 9?eue Einrichtungen tragen о1е11е!ф1 nir- 

genb mehr ben Eharakter von Erperimenten an )'1ф, als gerabe auf 
bem Gebiete ber Verwaltung; was рф in ber Theorie sehr gut 
ausnimmt, bewährt рф in ber Prais hänsig am |'ф1еф1е11еп. Alle 
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diese Bedenken waren bem Stadtamte gtei^faöS Mitveranlassung, 

dafür Sorge zu tragen, baß bei ber Ertheilung ber für bie Ser= 

waltung so wichtigen 3nftructionen feine Ueberstürzung stattsinde, 
sowie, baß feine durc t^eoretifd)e Gesichtspuntte lediglic ma^gebenben 
Bestimmungen in den Vordergrund gedrängt werben.

9?unme^r jedoch, wo fowot)l bie <StabtDerorbneten=Serfammlung, 
als and) das õtadtamt eine (Summe Don Erfahrungen gesammelt 
haben, wirb eS nid)t nur leichter, sondern auc zweckdienlicher fein, 

an ber §anb ber durc bie Bragis geläuterten Anschauungen zur 
definitiven Seratfjung ber 3nftructionen zu schreiten.

3t)rem Wesen nach, fowie angesichts ber in ber Städteordnung 

bereite vorhandenen unabänderlichen Bestimmungen über bie Orga= 
nifation jeber Eommunal-Verwaltung, namentlic aber, nadjbem bie 
Drganisation ber Erecutive in Gemäszheit des SefdjluffeS ber Stadt- 

DerorbnetemSerfammlung Dom 13. Februar 1878 bereite in ihren 

Hauptzügen festgestellt worben ist, konnten bie zu entwerfenden 3n= 
structionen nicht bie Aufgabe haben, den 3wecfen eines Organisations­

plans gerecht zu werben.
Andererseits sind in jenen allgemeinen gefe|liфen ober für 

9?eDal bereits beschlossenen Organisationsbestimmungen, wie bemerkt, 

nur bie Hauptzüge enthalten, unb mußten baßer, soliten bie 3nftruc= 
tionen ju bem bereits Gegebenen eine fo genügende Ergänzung bilden, 

ba§ aus ihnen im Serein mit jenen früheren Bestimmungen ein ooll= 
ftänbigcS Bild ber städtischen Berwaltung entnommen werben fönnte, 
bei einigen derselben unb namentlic ba, wo ber bloße 9?amc bcS 

Berwaltungszweiges ober bie furze Bezeichnung feines Umfanges in 

bem betr. Beschlusse ber Stadtverordneten-Versammlung jur genaueren 
Abgrenzung ber ©efdjäftstßätigfeit durchaus nicht hinreichen, auc 

Ausführungen organisatorischen Eharafters mit hineingezogen werben.
®ie größte Schwierigfeit hat аиф hier, wie bei allen äßnlidjcn 

Arbeiten bie Згаде bereitet, wo bie richtige Mitte jwifeßen einer 
bloßen Baraphrase ber 9Zamen ber 3nftututionen unb einer nebele 
I)aften Umgrenzung ber mit ihnen verbundenen Pflichten unb Sefug= 

nisse einerseits unb einem bie freie Sebahrung ber Administrativ­
Organe lediglic hemmenden unb fesselnden Detait andererseits zu 

suchen fei.
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©er Entwurf ist in dem Bestreben gearbeitet worden, so weit 

als thunlic ben beftehenben ßuftänben gerecht zu werden, unb hat 
nur dort nothwendige ober wünschenswerthe Ergänzungen erhalten, 
wo рф ba§ Bedürfnis nac denselben erfahrungsmäszig heraus» 

gestellt hat. ©er Entwurf enthält зипафр Instructionen für bie 
vornehmsten Organe ber 33ertt)altung, das Stadthaupt unb das 

Stadtamt, unb sodann, um $3iebert)olungen bei ben einzelnen Ver­
waltungorganen 311 vermeiden, eine 9?ефс von allgemeinen Bestim­

mungen, roorauf er рф sodann ben Specialbestimmungen für bie 
einzelnen @$ecutiü= unb 35orberathuugS»6ommiffioncn zuwendet. Db- 
gleid) genau genommen in das Sercid) ber 3nftructionen bie 2luf» 

nahme des ^eftanbcS ber einzelnen Erecutivorgane шф1 hineingehört, 
hat das Stadtamt Ьеппоф im 3ntereffe einer größeren Sollftänbig» 

feit bei jedem Verwaltungszweige bie Zusammensetzung desselben 
furs angeführt

Obwohl in ben Entwurf grunbfä|tiф nur {о1фе Bestimmungen 
Aufnahme pnben fotlten, гое!фе in ber Städteordnung тф! ent 

galten ober nur angedeutet, ober епЬйф ипзитфепЬ finb, hat её 
рф Ьоф тф1 vermeiden lassen, des organifфen Zusammenhanges 

wegen аиф hie unb ba Wiederholungen eintreten zu [offen.
©ie 3nftructionen für ben Stadtingenieur, гое(фе bereits ber 

Versammlung jur Beschluszfassung vorgelegen haben, finb in einer 

ben factischen 93erhältniffen entfpreфenben Weise umgearbeitet worden, 
enthalten |еЬоф im 2Йefent^^фeп feine bedeutenden '21Ьгое1фипдеп von 

ben früheren.
3ur Vermeidung ber ЦсЬеггоифсгипд des Details hat das 

Stadtamt als Anhang zu ben 3nftructionen bie Waffen» unb 9?eviponS= 
orbnung beigefügt.

9?й($рфШф ber bereits von ber <Stabtverorbneten»$crfammlung 
bestätigten 3nftructionen, fo 3. 53. für bie Sanitäts-Eommission, 

bie 21Ь{фй|ипдё»@отпп{роп ber раЬН(феп 3mmobilien, ben 9ietfфfa^ 
aufseher 2C. behält рф baS Stadtamt vor, sobald bie 3nftructionen 
feilens ber Versammlung bepätigt fein werben, dem alsdann зи ebirenben 

©rud exemplar аиф bie befagten, bereits beftätigten Verordnungen im 
3ntereffe ber Vollständigkeit ber gesammten Materie hinzuzufügen.

3m Uebrigen glaubt das Stadtamt von einer fфrift^iфen @r* 

läuterung ber Einzelheiten ber 3npructionen absehen zu bürfen, 
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indem св der Hoffnung Raum giebt, dasz sic bet Plan, wie die 
Specialbeftimmungen desselben durch [гф selbs motiviren werden und 

e8 [c öorbel)ätt, weitere Ausfünfte in her Stabtnerorbneten=23cr= 
sammlung auf desbezügliche Ansragen hin zu ertheilen.

Unabhängig von ber öerpflidjtung zur $orfte(lung eines 6nt= 
Wurfes für bie 3nftructionen liegen dem Stadtamte jedoc поф jwei 
weitere Eommissa, welche gemeinschaftic mit ben 3nftructionen 
jur tßertjanblung gelangen fallen, jur Begutachtung vor.

3n 9?a^ftet)enbem sucht sic das Stadtamt bicfer Aufgaben zu 

entledigen.
Sie 9?eoifionS=6ommtffion hatte ihrem desbezüglichen Berichte 

über bie Sur$fid)t beS 9?e^enfd)aftSberic^t5 für das 3a^r 1878 eine 
Reihe von Anträgen beigefügt, welche einen instructionsmäszigen (^a= 

rafter an sic tragen. Das Stadtamt erklärt sic mit diesen 9In= 
trägen einverstanden und hat es nicht unterlassen, bief eiben an ben 
geeigneten Stellen in ben Entwurf aufzunehmen. 92ur ein Borschlag 

ber genannten Eommission erfd)eint bem Stadtamte nicht acceptabel, 
nämlic, ba§ jeber einzelnen Erecutiv-Eommission zu gestatten fei, 
etwaige Ersparnisse an ben ihr budgetmäszig zu laufenden Ausgaben 
für bestimmte Bosten angewiesenen Summen nur bis zum Betrage 

von 10 Brocent bicfer leiteten zu Mehrausgaben bei anderen gleich)- 
falls im Budget ber laufenden Ausgaben vorgesehenen Bosten zu 

verwenden, sofern nur шф1 bie ihr affignirte Gesammtsumme dadurc 
überschritten wirb.

Sie Anfertigung beS Subgets resp. bie genaue 9Iufftellung ber 

zu ben einzelnen Bositionen gehörigen Boranschläge ist an sic schon 
deshalb so auzerordentlich schwierig, ja in vielen gälten kaum mög= 
lic, weil einmal zwischen bem Momente ber Anfertigung beS Budgets 

unb ber Ausführung ber in demselben vorgesehenen Arbeiten häufig 
ein 3eitraum von 3/4 3a^r unb mehr liegt, in welchem |Чф 2lrbeits= 

preife, Löhne, ber Wert ber Materialien :c. ändern tonnen, unb 
fobann weil häufig erst bei ber 3nangriffna^me einer Arbeit ber 

nothwendige Umfang derselben zu ermessen ist. Sie ®(f)wierigteit 
leuchtet somit ein, welche für bie einzelnen Eommissionen barauS er- 

wäcst, das es ihnen паф bem Antrage ber Revisions-Eommission 
jufünftig benommen fein foil, bie Ueberschüsse des einen Postens zur 
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Dedung ber Kurzschüsse bei einem anderen Posten im vollen Um^ 

fange zu verwenden. ©ae Stadtamt ift bet Ansicht, dasz ев ber 
<Stabtüerorbneten=23erfammlung lediglich darum zu thun fein müsse, 

bag sämmtliche bubgetmägige Arbeiten und zwar genau in bem Um= 
fange, roie solches auf den Budgetverhandlungen beschlossen worben, 

jur 2luefüt)rung gebracht werben. Sollte ев sic nun bei ber 21ив= 
führung ber Arbeiten herausstellen, bag bie eine Arbeit weit billiger, 

ale veranschlagt, bewerfstelligt werben fann, bie anbere bagegen einen 
größeren Kostenaufwand beansprucht, fo bürfte ев ben betr. Erecutiv- 

Eommissionen angefid)te Ьев Umstandes, dasz fie eine detaillirte 

9?e^enf^aft über ihre Thätigkeit abzulegen haben, getroft zu geftatten 
fein, S3erauegabungen für anbere, ale speciell bafür bestimmte 3roe^e 
ohne weitere Genehmigung, falle biefe ßroecfe im Specialbudget ber 
Eommission vorgesehen sind, zu bewerfstelligen. Die Befürchtung 

ber 9teüifione»(Sommiffion, dasz entgegengesetztenfals bie Specialisis 

rungen in bem von ber Stadtverordneten-Versammlung festgestellten 
2luegabe=Subgct illusorisc werben könnten, erscheint bem Stadtamte 

faum zutreffend, und zwar um fo weniger, ale andererseits bie er= 
l)ebli(f)e Gefahr geschaffen roirb, bag ben einzelnen Erecutiv Organen 

in il)rer Actionssreiheit Ьигф bie 9Zormirung einer zu groszen Gebunden­
heit an bie einzelnen ßaglenpoften ihres Specialbudgets in ungebühr- 

Пфег, das Sesammtinteresse schädigender Veise Fesseln angelegt 

werben.
21ив allen biefen Gesichtspunkten erklärt fi^ das Stadtamt mit 

bem Antrage ber 9teüifione»6ommiffion nicht einverstanden unb hat 
bcnfelben аиф nicht in ben Entwurf ber Instructionen aufgenommen.

Der zweite Gegenstand, welcher bem Stadtamte seitens ber 
Stadtverordneten-Versammlung jur Begutachtung überwiefen würbe, 

ift ber Antrag Ьев Stadtverordneten 21. Ezumikom, betreffend bie 
Einsührung Ьев Snftitute ber Bezirksvorsteher jur Unterstützung ber 

städtischen 23erwattung6organe in ber Handhabung ber örtlichen 
Geschäfte.

Der 2Intragftcller motivirt feinen Antrag hauptsächlic burcf) ben 
^inroeie auf jwei Momente, non denen Ьав erfte Ьав Bestreben be­

tont, bie gleichmäszige 23erüdfi^tigung unb Befriedigung ber örtlichen 
3ntereffen unb Bedürfnisse auf allen Gebieten ber städtischen Wirth- 

schafts- unb Wohlfahrtspflege ju fördern, Ьав anbere bagegen ben 
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ßmed verfolgt, cine Decentralisation bcr Verwaltung in territorialer 
Beziehung anzubahnen, ©a« Stadtamt verfennt bie Berechtigung 

beiber ®e|id)tepunftc feine«weg« unb würde feinen Anstand nehmen, 
ben eingebrachten Antrag zu acceptiren, wenn nid)t паф beiden an= 
gebeuteten gelungen l)in wenigstens bis zu einem gewissen ®rabc 
bereits Abhülfe geschaffen worben wäre, ©er Antragsteller hat, wie 
Don ihm feiner Zeit аийЬгййПф hervorgehoben worben, bei bcr Stel­
lung feine« Antrages das Snstitut bcr Sc$irf«üorfte^er паф 9iiga« 
(фет Muster im Auge, ©ie den Bezirksvvrstehern daselbst ertheilten 
Befugnisse bestehen im 9Befenttiфen darin, dasz denselben bie Be­
aufsichtigung des ftäbtifфen Gigenthums, des Straszenpflasters, der 

©екифйшд, ber Reinigung bcr Straßen unb Blätze, bic lieber« 

тафппд ber Gesundheitepflege unb епЬПф bie Ginhaltung ber ort«« 
рой$еШфеп Verordnungen mit §ülfe bcr Polizeibeamten obliegt.

Das ftäbtifфe @igentf)um kan in 9?eoal Ьигф bie beftel)enben 
auSfüfyrenben Organe sehr wohl verwaltet unb beauffiфtigt werben, 
so daß Пф bie Sфaffung eine« neuen Organ« zu diesem Zwecke um 

so weniger empfehlen тоф1е, al« bie einzelnen 93ermögen«objcctc ber 
Administration ber üerfфiebeпften Eommissionen unterliegen unb bie 

Ereirung einer neuen 2luf^t«inftan.j nur bie Quelle §а1)1гс1фег 
Weiterungen unb Eollisionen 8wifфen dieser Instanz unb ben be­

stehenden Erecutivorganen werben würbe.
3Ba« sodann bic Scauffiфtigung ber ЗВеде unb bie Reinhaltung 

derselben anlangt, fo bürfte hierfür дШф|аИ« eine аибгафепЬе ®a« 

rantie Ьигф bie non ber StabtDerorbneten«33erfammlung fanctionirte 
Anstellung von $e5irf«wegeauff eifern ge^фaffen worben fein, ba le£« 
tcre al« angestellte ftäbtifфe Beamte eine ^пге1фепЬе ®ewä^r für 

bie ordnungsmäszige Erfüllung ihrer 'ißf^ten bieten müssen.

©ie ftäbtifdje ®е1еиф1ипд unterliegt ferner bi« jetzt ber ßon« 
trole des hierzu angestellten Фе1еиф1ипд«ш|рес1ог« unb hat, fo viel 
bem Stadtamte bekannt ift, feine«weg« zu fo дгаокйфеп $е|‘фтегЬсп 
Veranlassung geboten, das паф dieser 9^ф1ипд hin eine Aenderung 
des Bestehenden тйп{феп«тегф erfфcint.

©а епЬйф bie ПеЬегтафипд ber ®efunb^eit«pflegc, fowie bie 
Aufdeckung fanitärer 9)?ißftänbe аиёЬгйййф ©офс ber Sanität«« 

Slffiftenten ift, bie бпфаИипд ber ой«ро1цеШфеп Verordnungen, ab« 
gesehen baüon, baß biefe von bcr Polizei benerfstelligt werben muff, 
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tt)atfäd)lid) am geeignetsten jedoc durc diejenigen Erecutivorgane 

au8gefüf)rt wird, in bereu Ressort speciell bie einzelne 23erorbnung 

hingehört, glaubt baS Stadtamt, ba§ mit 9tü(ffid)t auf bie vor­

handenen localen 23erljältniffe von der Errichtung des 3nftitut6 ber 
53e$irt8Dorfte^er sehr ivol)l abgesehen werben tonnte, und zwar um 
fo mehr, als weder ein Bedürfnisz für dieses 3nftitut jur £eit nach­

gewiesen, noc aud) überhaupt ein au8rei^enbe8 Feld für bie 2f)ä= 

tigfeit desselben vorhanden ist.
3n Grundlage des Dargelegten fprid)t sic das Stadtamt gegen 

bie 9lnnal)tne Ьсё mehrberegten Eintrages auß und hat e8 in Folge 

dessen aud) nid)t für angezeigt erachtet, irgend welche 3nftructionen 
für Bezirfsvorsteher auszuarbeiten und ber ®tabtüerorbneten=23er= 
sammlung vorzulegen.



9lbfd)iiitt I.

®as jStabtljaupt.
§ 1. Das Stadthaupt hat darauf zu sehen, bay das städtische 

3ntereffe überall gewahrt werde, und speciell barüber zu 

тафеп, baß bie städtischen SSerwattungSangelegenljeiten im 
«Sdjooße bet einzelnen K^ecutio=ßommiffionen ihren regel­
mäßigen Verlauf nehmen. 3n Fällen, wo durc ®äumig= 
feit biefer Eommissionen Stockungen eintreten, hat er auf 

eine schleunigere Erledigung zu bringen.
§ 2. Während in ber Siegel alle Angelegenheiten ber Erecutive 

im Stadtamte collegialisc erlebigt werben, liegen dem Stadt­

Raupte allein ob:
1. alle 9iepräfentationSpflid)tett;
2. bie persönlichen 23erbanblungcn mit Vertretern ber 

StaatSregierung, sowie ber auswärtigen unb hiesigen 

Korporationen;
3. bie Ernennung ber in 3olge auswärtiger Stequifi» 

' tionen zu belegirenben Kaperten unb Taratoren ;

4. provisorische Maszregeln in Fällen, bie feinen Auf- 

ТфиЬ erleiben, wobei er verpflichtet ift, in ber nächsten 
Sitzung bee etabtamtes barüber Mittheilung zu 

тафеп;
5. bie 3ufertigung von Papieren an bie @pecutio=Som= 

missionen zur ди1афШфеп 23eri$terftattung refp. zur 
Erledigung, falls 1о1фев im 3ntereffe eines beschleu­

nigten Geschäftsganges liegt;
6. bie Eonstituirung ber 23orberatßungS= unb sonstigen 

in städtischen Angelegenheiten vorkommenden befou= 

beren Eommissionen;
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7. unvermuthete Revisionen bcr @tabt--Äaffe, sowie bet 

ftäbtifdjen Anstalten;
8. die (Sntgegennaßme der mündlic vorgetragenen Bitten 

und Beschwerden her Stadteinwohner ;

9. bic Leitung ber 23er^anblungen im Stadtamte und 
bie Dberaufsicht über bett ®ang bcr laufenden (Se= 

schäfte in ber vereinigten Kanzlei ber Stadtverordneten- 

93erfammlung unb beS Stadtamtes.
§ 3. (5s steht bein Stadthaupte frei, an den Sitzungen • aller 

(S^ecutiü= unb $orberatßiingS=6ommiffionen Sßeil zu nehmen. 
ßS finb biefe Eommissionen daher verpflichtet, falls ihre 

Sitzungen regelmäßige unb periodische finb, bem Stadthaupte 
bie 3£it berfetben anzuzeigen; soweit bie Sitzungen jedoc 
nicht so beschaffen finb, sie in jedem einzelnen galle unter 

Angabe bcr Tagesordnung auc zur Kenntnisz des ®tabt= 

hauptes zu bringen.
§ 4. Das Stadthaupt ist berechtigt, bic 9teil)enfolge bcr in ben 

Eommissionen zur Berathung gelangenden Gegenstände zu 
bestimmen, sobald er an ihren Sitzungen £fjeil nimmt.

§ 5. Das Stadthaupt ist befugt, Beschlüsse ber Unterorgane, bic 

es für gesetzwidrig erachtet, non sic auS bis zur nächsten 

Sitzung bes Stadtamtes zu hemmen.
§ 6. ©aS Stabtl)aupt tanu außerorbentlid^e unb combinirte 

Sitzungen ber Unterorgane anordnen.



2lbfd)nitt SI.
* Bas Stadtamt.

(Bestand : Präses das Stadthaupt, Dier Mitglieder 

(Stadträthe) unb ber Stadtjecretär.

§ 7. Das Stadtamt mit feinem Präses, bem Stadthaupte, steht 

an ber Spitze ber Erecutive für ben ganzen communaten 
Verwaltungsbezirk.

Sämmtliche auf bie städtische Wirthschasts- unb Wohl­
fahrtspflege bezüglichen Angelegenheiten concentriren sic im 

Stadtamte unb werden von letzterem mit §ü(fe ber unter 
feiner Leitung unb Aufsicht stehenden ^ecutiü»Sommifftonen 

unb angestelten städtischen Beamten verwaltet.
§ 8. Das Stadtamt ist bered) tigt, über bie bei ber Stadtkasse 

vorhandenen städtischen Mittel in ©emä^eit be§ von ber 
Stadtverordneten-Versammlung genehmigten Budgets Ver­

fügung 8u treffen.

3n auszerordentlichen Fällen fann ba§ Stadtamt audj 
auszerhalb des budgetmäszigen Rahmens über bie städtischen 
Mittel disponiren, ist jebod) bann oerpflidjtet, auf der 

nächsten Sitzung ber Stadtverordneten-Versammlung 3n= 

demnität einzuholen.
lieber bie ertraordinären Summen ift das Stadtamt 

befugt, jedemal bis $um 9)Zapma(fa§e Don 500 RbI. ol)nc 
Genehmigung ber ®tabtDerorbneten=$erfammIung Verfügung 

zu treffen, jebod) mit ber Einschränkung, dasz bie Gesammt- 
summe 5000 RbL. nid)t übersteigen barf (cf. ^е[ф1ив ber 
@tabtDcrorbneten=33erfammlung Dom 12. December 1879).

§ 9. Das Stadtamt hat mindestens an zwei $8o^cntagen doÜ= 
ftänbige Sitzungen zu halten, rocld)e um 12 uhr Mittags 
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ju beginnen haben. 9lu£erbem finden dergleichen Sitzungen 
so oft statt, als es das Stadthaupt bestimmen wird.

Die laufenden Geschäfte werden vom Stadthaupte unb 

dem Stadtsecretär and) an jedem anderen Wochentage er« 

lebigt.
Vährend ber Sommermonate findet nur einmal wöchent- 

Иф Sitzung statt.
§ 10. Für bie Beschluszfähigfeit des Stadtamtes ist bie Anwesen- 

l)eit Don mindestens drei ©liebem erforderlic.
§ 11. Sie Verhandlungen des Stadtamtes leitet das Stadthaupt 

unb in Fällen feiner Abwesenheit ober Behinderung fein 
Stellvertreter.

Ser $orfi^er bestimmt bie Reihenfolge ber zum Vortrag 

fommenden ©афеп.
§ 12. Sie Abstimmung findet in ber 9?egcl offen unb тйпЬИф 

statt. Geheime fфriftliфe Stimmabgabe findet nur bei ben 
Dom Stadtamte vorzunehmenden Wahlen ftatt unb mu§ 
l)ier Blat greifen, wenn ein ©lieb fie beantragt.

§ 13. 33 ei @11тшепд1е{ф^еН entfфeibet bie Stimme des 93orfi^cr§.
§14. 3ebe8 Mitglied des Stadtamtes fann fein vom 9)ZajoritätS= 

befф^uv аЬпчпфепЬев 93otmn zu Protokol Derfфreiben taffen. 
Ser Stadtsecretär hat g^eiфfa^^S das 9?еф1, feine аЬпшфспЬе 
Meinung zu Derfфreiben.

§ 15. 3ebeS Mitglied des Stadtamtes ist Derpf^tet, auf ЗИь 

orbnung des Stadthauptes bie Ausarbeitung Don ®и1аф1еп, 
3nftructionen unb sonstigen größeren fфriftliфeп Arbeiten 

zu übernehmen.
§ 16. Sämmttiфe ftäbtifфe Beamte werden, fo weit bie Städte- 

orbnung птф! befonbere Bestimmungen enthält unb in ben 
Speciab3nftructionen ber einzelnen Erecutiv-Gommissionen 

feine Ausnahmen aufgenommen worden sind, vom Stabt« 

amte angestellt.
§17. Ser Stadtsecretär nimmt an ben 93егфапЬ1ипдсп mit be- 

rathender Stimme Theil. 3f?m liegt bie Prototolführung 

unb ber Vortrag ber eingegangenen Papiere ob.
§ 18. Ser Stabtfecretär hat alle ausgehenden Rapiere, fo weit fie 

тф! geringfügiger 9Zatur sind unb Dom ®efфäftsfü^rer
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§ 19.

§ 20.

§ 21.

der Kanzlei besorgt werben fönnen, anzufertigen. 3n roic§< 
tigen fällen sind die ausgehenden Schreiben dem Stabt« 
amte im Entwürfe vorzutragen unb in ber von ihm ge= 
billigten Fassung auszufertigen.
Sämmtliche ausgehenden Papiere werben vom Stadthaupte 

ober üon feinem Stelvertreter unterzeichnet unb Dom Stadt- 
secretär contrafignirt.

In ber Regel haben sic Brivatpersonen mit ihren an das 
Stadtamt gerichteten ®е[ифеп ber f$rifttid)en Form zu be= 
bienen, |еЬоф ist её ihnen bei minder wichtigen ober bring« 
lichen Angelegenheiten auch geftattet, nachdem sie zuvor die 
Genehmigung zum Vortritt erhalten haben, mündliche ®e= 

fud)e beim Stadtamte anzubringen.

^ür bie Erledigung ber eingegangenen Papiere gilt folgen« 
ber ЭЛоЬпё:

1. dieselben werben f ofort паф ihrem Eingange vom 
®ef^äft6füt)rer in’s Tischregister eingetragen;

2. falls unzweifelhaft ber Erledigung ber Papiere eine 

gutachtliche Berichterstattung einer @gecutiD«@ommif« 

fion vorausgehen muß ober bie Erledigung lediglic 
in ber 2IuSfü^rung ber betr. @$ecutiD=@ommiffion 

besteht ober nur eine Benachrichtigung über eine 
bereits stattgehabte GErledigung паф auswärts hin 

bedingt, ober епЬПф baS Ьц. Papier eine Уепаф« 
пфНдипд enthält, те(фе zu einer weiteren Thätigkeit 

beS Stadtamtes feine Veranlassung giebt — ordnet 
das etabtljaupt resp. fein Stelivertreter bie 9?emitti« 

rung ber zu erledigenden Papiere an bie betr. Unter« 
instanz zur Berichterstattung ober zur Erfüllung, bie 
©спафпфНдипд an eine auswärtige Behörde, sowie 

епЬйф bie Abgabe beS Papiers an’S 21гф1о Don [1ф 

aus Ьигф Eintragung ber betr. Verfügung in bie 
dazu bestimmte 9tnbrif des 5ОДгед1рег6 an. ©ie 
Remittirung an eine Unterinstanz findet in ber 9Beife 

ftatt, ba§ bie Verfügung auf bcm eingegangenen 
Rapiere vermertt unb lettered im Original ber 

unterinstanz resp. jur Уеди1аф1ипд, jur 5Эепф1« 
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erstattung, zur Erfüllung, zur Wahrnehmung beS 

Erforderlichen 2C. jugefteUt wird ;

3. alle Papiere, tveldje eine solche fürzere Erledigung 

nicht $utaffen, erhalten im Tischregister bie vom 
Stadthaupte einzutragende Verfügung „zum SBor- 

trage" und gelangen in ber darauf folgenden Sitzung 
biefer Verfügung gemä§ an das Stadtamt in feiner 

vollständigen Sitzung.
§ 22. Entf Reibungen auf Gesuche und Beschwerden non Privat­

personen werden Dorauggroeife in Form von Protokoll-Ver­
fügungen getroffen und ben Betheiligten mündlic in ber 

Sitzung ober auf Wunsc burd) Protokollabschrift eröffnet, 
©ie Entscheidung in geringfügigen Angelegenheiten kann 
auc Ьигф eine ber Journal-Verfügung entnommene 2Iuf= 

schrift auf bie Eingabe erteilt werben.
§ 23. Für bie Erledigung oon Bausachen findet nadfftefjenbeS 

Berfahren statt:
1. Diejenigen, welche neue Wohn- ober 9?ebengebäube 

aufzuführen, 2ln- ober Umbauten an bereits bestehenden 
Gebäuden ober unterirdische Kanäle auszuführen be= 

absichtigen, f)aben ein Gesuc um Genehmigung jur 

Ausführung biefer Bauten beim Stadtamte einzu­

reichen unb gleichzeitig hiermit ihren Besitztitel dar­

zuthun.

Diese Gesuche müssen enthalten:

a. ben tarnen des ®runb= ober Hauseigenthümers;
b. ben Stadttheil, bie Strafe unb Polizeinummer, 

unter welcher baS Grundstüc verzeichnet ist;

c. eine genaue Bezeichnung des Bauobjects;
d. ben Namen beS Architeften, welcher ben Bau 

leiten wirb.
Den ®efud)en müssen in Gemäszheit ber Bauordnung 

angefertigte Pläne, ein äeugniff des bauleitenden 
9lrd)iteften, ein 3eu9n*6 des Stadtrevisors über bie 
richtige Stellung desprojectirten Gebäudes zurStraszen- 

linie unb bie Einwilligung ber Э^афЬагп jur 2Iu6# 
führung des Baues beigelegt fein.
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®iefe ®е[ифе werden in das Protofo des Stadt­

amtes eingetragen, nachdem baß Stadtamt bie SRei* 
nung beß Stadtingenieurs eingeljolt hat. ©er Sup« 
plicant erhält hierauf auß dem ^rotofoUe beß Stabt* 

amteß einen extract über bie stattgehabte Genehmigung 
somie ein Eremplar beß von ihm eingereichten Bau­

planes, meiner mit einem Genehmigungsattest ver- 
fel)en und vom Stadthaupte, dem Stadtsecretär und 

bem Stadtingenieur unterschrieben wird, ausgefertigt.
2. Diejenigen, welche Reparaturen an bestehenden ®e* 

bäuden, jedoc ohne 23eränberung ber Faaden und 

ber Feuerungsanlagen zu bewertstelligen wünschen, 
haben bie bezüglichen Gesuche um ®enel)migung zur 
9lußfü^rung biefer Bauarbeiten (worunter bie gewöhn* 
liche Remonte ber Gebäude zu verstehen ist) mündlic 
beim Stadtamte anzubringen. Diese шйпЬПфеп ®e= 
suche werden in ein vom Stadtingenieur 5u führendes 

Sud) eingetragen, auß welchem bem Supplicanten 

ein bie betr. Reparatur genehmigendes Attestat vom 
Stadtamt außgefertigt wird.

3. Diejenigen, те1фе bie Anlage von unterirdischen 6a= 

nälen beabfid)tigen, ohne weitere Reubauten ober bau- 
Пфе 23eränberungen an фгеп Gebäuden öor§une^men, 
finb gehalten, ihrem desbezüglichen [Фп№ф ein* 
дитфепЬеп ®е[ифе nur einen Situationsplan i[)reß 
Grundstückes in 2 Eremplaren beizulegen, auf те[фет 

bie Riфtung beß projectirten Eanals genau angegeben 
ist, event, аиф bie Genehmigung beß Ьигф diese Anlage 
in П)П11е{Ьеп|фа^ gezogenen RaфЬarß. Stuf Verlangen 

ift jedoch vom Bittsteller ein betaittirter^taneinjm^en.
£>iefe ®е[ифе werben in baß Protokol beß Stabt* 

amteß eingetragen, auß те1фет bem Bittsteller, паф= 
bem ber Stadtingenieur fein Sentiment darüber ab* 
gegeben hat, ein Vrotofollauszug über bie stattgehabte 
Genehmigung zugefertigt wirb, ©er bestätigte Blan 

wirb vorn Stadthaupte, bem Stadtsecretär unb bem 
Stadtingenieur unterfфriebeп.
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§ 24. Seim Stadtamte werden folgende Bücher und 3ournate 

geführt :
1. ein Protokoll für bie Verhandlungen beS Stadtamtes, 

welches enthalten mu§: Datum ber Sitzung, фга= 

senz, Verhandlungsgegenstand unb Beschlus ;
2. ein Tischregister zum Eintragen aller eingehenden Papiere;

3. ein ©ifebregifter für äße ausgehenden Schreiben ;
4. zwei <5d)nurbüd)er über bie durchgehenden Geldsummen, 

unb zwar eine für bie eingehenden unb eins für bie 

ausgehenden. Beide genannten Schnurbücher werden 
monatlic vom Stabtbaupte durchgesehen unb für ben 

gaß, das sie richtig geführt worden sind, unterzeichnet ;
5. ein Schnurbuc über sämmtliche Ausgaben für bie 

Bereinigte Kanzlei ber Stadtverordneten-Versammlung 

unb beS Stadtamtes. Dieses Schnurbuc wirb monat­

lief) vom Stadtsecretär revidirt unb für ben Fall des 
9?i^tigbefinbenS mit seiner Namen sunterschrift versehen;

6. ein Schnurbuc über das Inventar beS Stadtamtes ;
7. ein 9?egifter zum Protofoll ber Stabtöerorbnetem 

Versammlung ;
8. ein 9?egifter zum Protofol beS ^tabtamteS;
9. zwei 9Ictenregifter, unb jwar ein alphabetisches unb 

ein Sachregister ;
10. ein 9?egifter ber concessionirten Trinkanstalten ;
11. ein Stub über biejenigen Borlagen, welche an bie 

Stadtverordneten-Versammlung gel)en müssen.
§ 25. Das Stadtamt bebient sic eines Siegels, das grosze 9?e= 

Balfdje Wappen mit ber Umschrist „Жева^фев Stadt­

amt" darstellend.

3« dem Stadtamte gehören:
A. 2)ie vereinigte Kanzlei des Stadtamtes und ber 

Stadtverordneten- Versammlung.
§ 26. ©er Stadtsecretär ist — unter ber Oberaufsicht beS Stabh 

hauptes — ber nächste Vorgesetzte ber Bereinigten Kanzlei 
beS Stadtamtes unb ber Stadtverordneten-Versammlung

2 
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und üerfügt über bie angewiesenen $an$leifummen mittelst 
Ehecks auf bie ®tabt=$affe.

§ 27. Das Stadtamt ist verpflichtet, jährlic zweimal, im Suni 
unb December, bie Kanzlei unb baß Archiv zu revidiren.

§ 28. Sei ber Kanzlei ift ein Geschäftsführer angestellt, тое[фет 

obliegen :
1. bie Seitung sämmtlicher Kanzleigeschäfte nac Slnroeifung 

des Stadthauptes resp. des Stadtsecretärs ;
2. bie Führung des Tischregisters zum Eintrageu aller 

eingehenden Papiere;

3. bie Anfertigung tleinerer Schreiben паф Anweisung 
beS Stadtsecretärs ;

4. bie ®е)фа^е eines ArфiüarS ;
5. bie Führung ber sub § 24, Pt. 4 bis 11 erwähnten 

Register unb Уйфег.
§ 29. 3um Bestande ber Kanzlei gehören ferner brei Kanzlisten 

unb zwei Ministeriale.

§ 30. ©er erfte Kanzlist ift оегр^1ф1е1, bie ausgehenden ©фгегбеп, 

пафЬет biefelben bie Unterfфrift bes Stadthauptes unb 
bie Eontrasignatur beS Stadtsecretärs erhalten haben, sowie 
bie Protofollertracte, пафЬет biefelben bom Stadtsecretär 
unterfфrieben worden sind, mit ber fortlaufenden Rummer 
zu versehen unb in baS für diesen 3tved bestehende ^ф= 

register einzutragen. Auszerdem hat er bie геде1геф1е Ab, 
fertigung ber ausgehenden ©фгНЬеп unb Protokollauszüge 

zu йЬеггоафеп unb speciell fein Augenmerf barauf zu пф1еп, 
das 1йтт1йфсп Ausfertigungen bie erforberliфen Beilagen 
zugesügt werden. Зш Uebrigen ift er д1е1ф ben übrigen 
Kanzlisten gehalten, bie ihm aufgetragenen 9?einf(^riften an= 

zufertigen unb bie übrigen еш|фШд1деп Kanzleiarbeiten паф 

Angabe des ®efфäftSfü^rerS resp. des Stadtsecretärs auS= 
zuführen.

§ 31. Dem zweiten Kanzlisten liegt unter ber Auffiфt bes ®efфäfts; 
führers das Drdnen ber Acten unb das Einheften ber in 
biefelben einzufügenden ©фгегЬеп ob.

§ 32. ©er britte Kanzlist hat feine befonberen Functionen unb 

wird jur Erfüllung ber йЬКфеп Kanzleiarbeiten verwandt.
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§ 33.

§ 34.

§ 35.

§ 36.

§ 37.

§ 38.

©er erfte SCQinifteriat hat unter der 9luffiфt be6 ersten 

Sangliften fämmtlid)e Ausfertigungen in das Quittungs- 

Ьиф einzutragen, dieselben entweder birect an ihre SIbreffe 
zu befördern ober auf ber ^3oft abzugeben unb bafür Sorge 

ди tragen, baß in das Quittungsbuc bei ber Abgabe ber 
Ausfertigung bie Empfangsbescheinigung Don dem Ьед. @m= 
pfänger eingetragen wird.
Dem zweiten Ministerial liegt speciell bie Reinhaltung bed 
Locals bed Stadtamtes ob. 3m Uebrigen ist er jedoc gleich­

wie ber erfte Ministerial verpflichtet, bie Tagesordnungen 
für bie Stabtüerorbneten^erfammtung unb bie Einladungen 

ди ben Sitzungen ber Eommissionen herumgutragen, Eita- 

tionen ди bewerkstelligen, während ber ®efфäftdдeit des 

Stadtamtes täglic daselbst anwesend ди fein unb sic sämmt- 
lidjen mit ber Stellung eines Ministerials im 3ufammen= 

^ang stehenden Functionen ди unterziehen.
Für bie Anfertigung non Uebersetzungen in russischer Sprache 
ift ein ständiger Translateur engagirt. Für bie Anfertigung 

oon ehstnischen TEranslaten wird miethweise eine geeignete 
Persönlichfeit angestellt, ©er Posten eined Translateurs 

fann mit ber Stellung bed ®ef^äftdfüf)rerd cumulirt werden, 
©ie ®efфäftdдeit in ber banstet beginnt täglic mit Aus­

nahme ber Sonn= unb Feiertage um 10 Uhr Vormittags 
unb bauert in ber Regel bid 3 Uhr 9?adjmittagd, fann 
|еЬоф аиф je nad) Bedürfnisz auf eine längere Zeitdauer 
ausgedehnt werden.

B. ©Uv städtische Preisbureau.
©ad Preisbureau bilbet in Gemäszheit bed ^efdjluffed ber 
Stadtverordneten-Versammlung eine besondere 3Ibtl)eilung 

bed Stadtamtes unb besteht unter bcm Präsidium bed Stadt­
hauptes aus brei Stadtverordneten unb brei Stellvertretern, 
©cm Preisbureau liegt es ob, bie bestehenden SRarftpreife 

auf bie ihm durc bad Stadtamt gugefertigten Requisitionen 
Don Behörden unb атШфеп Personen ди ermitteln. 3U 
diesem 3n)cde ift ed befugt, паф feinem Ermessen Erperte 
ди feinen Sitzungen ^пдид1е^еп.

2*
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§ 39. Nachdem baß reisbureau bie ЬезйдКфеп 9)?arftpreife er­
mittelt hat, stellt es dieselben dem Stadtamte vor, гое1фс» 

bann von sic aus bie bez. Preisangaben den verschiedenen 
9?effortß zufertigt, ©aß Preisbureau correspondirt mit 

auswärtigen 53ci)örben und amtlichen Personen nur Ьигф 
Vermittelung des Stadtamtes.

§ 40. Die Sitzungen des Preisbureaus finden in der 9?egel einmal 

топаШф statt, fönnen jedoc nad) Bedürfnis auc häufiger 
auf Slnorbnung des Stadthauptes berufen werden.

§ 41. ©aß ’’ßreißbureau ift nicht verpflichtet, ein besonderes Pro­
tokoll zu führen ; in ber 9?egel bient baß Concept des bez. 

außgel)enben Schreibens als Beleg für baß 9?efultat der 
im Schoosze desselben stattgehabten Verhandlungen. ЗеЬоф 
bleibt bie Aufnahme eineß Brotofkolls, то foldjeß burd) be« 
sondere Umstände geboten erscheinen sollte, dem Ermessen 

beß Stadthauptes anheimgestellt.
§ 42. Sllß Schriftführer beß Breisbureaus fungirt ber ®ef^äftß= 

führer ber Stadtamts-Kanzlei.

С. Фаё technische Bureau des Stadtamtes.
(Bestand : Stadtingenieur, Зе’Фпсг und Stadtrevisor.)

1. Stadtingenieur und Zeichner.
§ 43. ©er Stadtingenieur ift dem Stadtamte unterstelit unb er« 

t)ält bie in fein Geschäftsgebiet fallenden Aufträge non dem­
selben.

§ 44. Für Amtsfahrten erl)ält ber Stadtingenieur eine besondere 

9?emuneration.

§ 45. ©ie Amtßobliegen^eiten beß Stadtingenieurs bestehen im 

Allgemeinen sowohl in ber Brojectirung unb technischen 
Leitung ber auf 9?ефпипд ber Stabt im städtischen Ver­

waltungs = Bezirk auszuführenden Bauten unb Anlagen, 

П)е1фс non ber Stadtverordneten-Versammung refp. bem 
Stadtamte angeorbnet worben unb bie besonderen ^аф= 
fenntnisse eineß 3ngenieurß erfordern, alß аиф in ber Prü­

fung unb Уеди1аф1ипд aller ber Stabtcommunab Ver« 

waltung von anderer Seite еп1дегаф1еп Bauprojecte unb 
Уаиде^фе, fowie endlic in ber teфnifфen Auffiфt über 
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bic städtischen Gebäude und Anlagen, welche in das Gebiet 

des 3ngenieur- und VaufacheS gehören.
§ 46. Oer Stadtingenieur ift ständiges ©lieb ber Bau- und 

Üßege^ommiffion, an deren Sitzungen er regelmäßig 2|eil 

nimmt. 2ln ben Sitzungen be« Stadtamtes, sowie ber 
übrigen Eecutiv-Eommissionen nimmt derselbe }сЬоф nur 

паф zuvor erhaltener Einadung feilens beä Stadthauptes 
resp. ber Eommissions-räsides TEheil. 3n ben Sitzungen 
ber Stadtverordneten-Versammlung hat derselbe als techni- 

{фег Beirath anwesend zu fein.
§ 47. 3m Speciellen liegt bem Stadtingenieur, гос1фег }ug^eiф 

bie Functionen eines Stadtarchitekten zu versehen hat, ob: 

a. $u allen im städtischen Berwaltungsbezirk für 9?еф» 
nung ber Stabt auszuführenden teфnifфen Anlagen 

unb Bauten, als 2Bege=, Strafen--, Wasser-, 53rücfen= 
und §офЬаи1еп bie ефгЬегйфеп Skizzen, Entwürfe, 

Softenanfd)läge unb Specialpläne auf Anordnung 
des Stadtamtes anzufertigen ober Мфе, wenn fit 

non anbcrer Seite angefertigt worden, zu prüfen unb 

zu begutachten.
Anm. Gröszere Hochbauten, . roie j. B. oon Rasernen, 

Sd)lad)tl)äufern, Gymnasien, gehören шф! in 

das Bereich ber атШфеп Verpflichtungen de8 

Stadtingenieurs, jedoc ift es ihm niфt ver= 
mehrt, solche Aniagen $u projectiren unb sic 

an bereu Ausführung $u betheiligen.
b. bie Ausführung ber in das 3ngenieurfach fallenden 

communalen Bauten in technischer Beziehung zu be- 

auffid)tigen unb zu leiten;
c. bie in städtischer Vermattung ЬерпЬйфеп technischen 

Anlagen unb Gebäude, ben £afen, bie Straßen unb 
Ghausseen, Brücken, Kanäle unb Entwässerungs­
Anlagen zu ЬерфНдеп unb alle an denselben seitens 

ber Stadtverwaltung auSjuführenben Arbeiten in 1еф= 

nifфer Beziehung zu leiten ;
d. für bie Regulirung des Wasserstandes im Oberen See 

Ьигф Vermittelung des Bauinspectors Sorge $u tragen;
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§ 48.

§ 49.

e. die vom Stadtamte angeordneten baupolizeilichen 
Fertigungen auszuführen ;

f. bie Prüfung und Begutachtung bet dem Stadtamte 
eingereichten Baupläne 3U vollziehen, sowie bie auf 

mündliches Ansuchen erteilten Bauconcefsionen in 

ba6 за biefem Bwecfe eingerichtete $иф ein« 

zutragen ;
g. bie ber Stadtcommunalverwaltung zustehende 9luffic^t 

über private Sauten, 1ефт|фе Anfagen unb @in« 
rid)tungen aii8$uüben;

h. beim Empfang von Baumaterialien ben ©jecutiö« 

Commissionen als Sachverständiger beljütflid) zu fein;
i. das städtische 3ntereffc in Beziehung auf alle com« 

munalen unb öffentlichen in das 3ngenieur= unb 
Baufac gehörenden Anlagen nac Möglichkeit wahr­

zunehmen, sowie пй^Пфе Verwendungen unb ßin« 
richtungen neuer Anlagen ju beantragen ;

k. bie Dberaufsicht über alle für bie verschiedenen Arbeite« 

gebiete ober Verwaltungszweige des 3ngenieur« unb 
®aufaфe6 angestellten (Sommunalbeamte unb deren 
Leistungen auszuüben.

®ie Anordnungen зиг Ausführung ber in das 3ngcnieur« 

unb Saufaф fallenden Arbeiten, sowie ber 21Ь|ф1п6 ber 

ЬезйдПфеп Eontracte ic. erfolgen Ьигф bie @$ecutiö«(Som« 
missionen in allen gälten, wo {о1фе Arbeiten шф1 specieul 

bcm Stadtingenieur Ьигф das Stadtamt übertragen werden.

desjen specielle Seitung ber ben 6^ecutiü«5ommiffionen 
zustehenden 9lr6eit8au8fi$rungen in ЗЭДргиф genommen 
wird, sind bie Arbeitscontracte, teфnifфen Bedingungen unb 

^о|1епап|ф[6де vorher von ihm bu^ufeljen unb werben 
etwaige BafjlungSanweifungen nur паф vorheriger Уе|'фе1= 

nigung seitens des Stadtingenieurs аи8дешф1.
Фог Stadtingenieur ist berechtigt, wo er Гфеб für nöthig 
hält, birecte Arbeitsausführungen ohne Borwissen des Stabt« 

amteS ober ber ^ecutiü=6ommiffionen anzuordnen, ist aber 
DerpfTtet, barüber ben betreffenden Verwaltungsorganen 

balbmöglit^fi Mittheilung zu тафеп.
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§ 50. Der Stadtingenieur t)at auf Slufforberung ber städtischen 

Sustizbehörden bie in fein gad) schlagenden 9Iu6fünfte unb 

®п1аф1еп zu erteilen unb ist berechtigt, für biefe Arbeiten 

das richterlic zuerkannte Honorar $u beziehen.
§51. Sämmtliche für bie ein zeinen Arbeitsgebiete unb Verwaltungs­

zweige des 3ngenicur= unb Baufaches 9IngefteIIte, Sluffe^er 

unb Arbeiter sind bem Stadtingenieur unterstelt unb haben 

feinen SInforberungen Folge §u leisten.
§ 52. ' Dem Stadtingenieur wird ein Bureau im Locale des Stabts 

amtes eingeräumt. 9Iu^erbem ist demselben ein ständiger 
3ei$ner zugewiesen unb für bie Bureaubedürfnisse eine 

Summe jur Verfügung gestellt. Erforderliche Kanzlei­
arbeiten werden in ber Kanzlei beS Stadtamtes ausgeführt.

§ 53. Dem Stadtingenieur ift c« nicht geftattet, Brivatarbeiten 

ot)ne ©enclpnigung Ьеё Stadtamtes auszuführen.

Gtadtrevisor.
§ 54. Der Stadtrevisor ift bem Stadtamte unterstelt unb erhält 

bie in fein Geschäfts gebiet fallenden Austräge Don demselben.
§ 55. Der Stadtrevisor ift nid)t bered)tigt, für Fahrten, Hülfs- 

arbeitet unb Material eine besondere 6ntf$äbigung zu be­

anspruchen. — gaa« eine Bermessung ber Stadtgüter ober 
größerer Steile berfetben (j. 93. des £of$= ober Bauerlande8) 

erforderlic fein fotlte, ift ber Stadtrevisor biefetbe nur 

gegen besondere Zahlung au8;ufü^ren verbunden. Sind) sind 
ihm bei sonstigen größeren Arbeiten $ülfsarbeiter zu stellen 

unb das dazu erforderliche Material zu ersetzen.

§ 56. Auszerdem ift ber Stadtrevisor verpflichtet:
1. das städtische Eharten-Depot stets in befter Ordnung 

zu halten unb ein genaues 9?egiftcr über alle im 

Depot befindlichen Eharten zu führen (dasselbe befindet 
sic im Locale des Stadtamtes in einem mit ber 2Iuf» 
fd)rift „Städtisches Ehartendepot“ versehenen Schrant);

2. ein wachsames 9luge barauf zu f)aben, daß feine 

Eingrenzungen in Stadtland stattfinden. Sobald 

er solche Eingrenzungen wahrnimmt, hat er bem 

Stadtamte fofort davon Anzeige zu тафеп;
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3. dafür Sorge zu tragen, daß bei Bauten bic ©tragen» 
linie eingehalten unb die Frontlinie ber zu erbauenben 

Gebäude паф ber Strasze zu abgestect wird.
£u diesem 3n?ede ^at er auf jedem beim Stabt= 

amte zur Bestätigung einzureichenden Bauplane bie 

9?id)tigteit ber Situation zu atteftiren.
$ür dieses Attest erfjält er eine Vergütung, deren 

§ö^e in ber ihm erteilten Tare besonders Dorgefel)tn 

ist. ©aS ^tteft mus spätestens nac 14 Zagen vom 

Stadtrevisor erteilt werden;
4. auf Requisition des Stadtamtes bie Requirenten von 

publiken Plätzen in bie Grenzen einzuweisen unb, falls 
erforderlic, dahin Anordnung zu treffen, baß bie 
Grenzen mit ЭДег^феп oerfc^en werden.

§ 57. ©er Stadtrevisor ist allein berechtigt, innerhalb ber Stabt 
unb ihres Weichbildes aut^entifd)e Messungen für Private 
auszuführen, refp. für fie als authentisc geltende Eharten 

anzufertigen.
Z)abei hat er sic streng an bie in ber bestehenden Tare 

enthaltenen 8o^nfä|e zu halten.
§ 58. @S ist dem Stadtrevisor unterfagt, Privatarbeiten auf bem 

Lande anzunehmen.
§ 59. Ruf fRequifition beS Stabt=3ngcnieurS hat ber Stadtrevisor 

demselben bei Nivellements, revisorischen Rrbeiten 2C. zu 

assistiren.
§ 60. ©er Stadtrevisor ist verpflichtet, während ber regelmäßigen 

Si|ungen beS Stadtamtes im Locale desselben anwesend 

zu fein.
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Die (Eirmitw-(£ommi|*lionrn.

A. Gemeinsame Bestimmungen.
§ 61.

Als Regel gilt, ba§ bic einer Eommission zugewiesenen ©e- 
schäfte von itjr in ihrem gefammten Bestande collegialisc erlebigt 

werden.
3ebod) ist её aud) gestattet, einzelne 3roe'9e der Geschäfte ftän= 

bigen Delegationen ober einzelnen ©liebem 311 übermeisen, wofür 

inbe^ bie Genehmigung Ьеё Stadtamtes einzuholen ist.
3)ie 6^ecutiü=6ommifßonen tragen bie volle Serantwortlidjteit 

für bie Geschäste ihrer Delegationen unb haben sic daher testere 

nicht nur nad) ben ihnen von ihren Eommissionen erteilten 3nftruc= 
tionen zu richten, sondern auc in allen wichtigeren Fällen mit ihnen 

in Relation 311 treten.
Geringfügige Angelegenheiten tonnen Dom Vorsitzer allein er­

lebigt werben, worüber jedoc in ber nächsten Sitzung ber Eommis- 

sion zu berichten ist.
3n wichtigen Fällen, bie durchaus feinen Aufschub erleiden, hat 

ber Sorfi^er Яф mit dem Stadtamte resp. Stadthaupte 311 verständigen.

§ 62.
@8 bleibt ben einzelnen Eommissionen anheimgestellt, bie 3^1 

unb 3eit Versammlungen nad) Masgabe ber zu erledigenden 
Geschäfte selbst 3u bestimmen.

Sie fönnen in Ermangelung eines eigenen Locals sic desjenigen 
des Stadtamtes 3u ihren Sitzungen bebienen.

§ 63.
®ie Sorfi^er ber Eommissionen laben ihre ©lieber zu jeder 

Sitzung schriftlic ein. Sei ber Verhandlung non wichtigen Gegen- 

ftänben ift auf bem Einladungsbillet in ber 9?egel furs bie £age8= 

orbnung auzugeben.
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§ 64.
3ur Sefchtuhföhigfeit her Eommissionen ist die 9Inwefen^eit Don 

mindestens drei Gliedern erforderlich.
§ 65.

Фег Borsitzer eröffnet unb fd)tie§t bie Sitzungen und leitet die 

Verhandlungen. Sei Stimmengleidjljeit entfeheibet feine Stimme.
Die Minoritäten haben baß 9?echt, ihr @eparat«Sotum $u 

Protokoll zu geben, ohne eb jedoc beanspruchen §u fönnen, daß ihrer 

in ben Serid)tcn an das Stadtamt Erwähnung geschieht.

§ 66.
3n jeder Gommission werden mindestens zwei Süd)cr in Folio­

format geführt : ein Protokol unb ein Missiv.
фаз Protofot muß enthalten : ®atum, prüfens, $ert)anblung^ 

gegenstand unb Beschluz.
Зп’ё Missiv werben bie Eoncepte der ausgehenden Schreiben 

eingetragen. Sitte Eommissionen bedienen fic^ zu ihren Schreiben 

mit ®ruct=Signetten versehener Sogen.
3ebcS ausgehende Schreiben ift vom Borsitzer im Ramen der 

Gommission zu unterzeichnen unb, mit einer f orttauf enben Rummer 
versehen, gegen eine Quittung in einem befonberen C.uittung3bud)e 

auszuhändigen.
§ 67.

Ae Schreiben der (*$ecutiü«6ommiffionen an höhere Autoritäten 

fönnen nur burd) Bermittelung ЬеЗ StabtamtcS bewerfstelligt werben.

§ 68.
9JZit auswärtigen Behörden communiciren bie Sommiffionen 

ausschlieszlic fd) riftlic unb berichten and) in ber Siegel dem Stabt« 

amte fchriftlid).
9iur in eiligen unb minder widrigen Fällen ift ЬаЗ тйпЬйфс 

Referat beb Borsitzers beim Stadtamte zulässig.
Brivatpersonen ju eröffnende Verfügungen gefd)ehen in ber 

Regel mündlic, fönnen jedoc aud) in ber gorm von Brototoll- 

auszügen ausgefertigt werben.
§ 69.

3ebe (^ecutMommiffion fann sic eines befonberen Siegel 
bedienen, das Keine Siebalf фе Stadtwappen, weiszes Sreuz in rothem. 

gelbe, mit ber Umschrift: „9{еоаПфе . . . . Sommiffion" barfteflenb.
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§ 70.
Sie <5$riftfü1)rung liegt, falls fein besonderer @d)riftfüt)rer an= 

gestellt ober nichts anderes von ber Eommission bestimmt worben, ihrem 

Vorsitzer ob.
§ 71.

Besondere s2lrd)iüe besitzen bie Commissionen mit Aunahme ber 
Stabt«6affa=, Sau= und Ш)ege^ unb ber Quartier-Eommissionen nicht.

§ 72.
Die eingegangenen Papiere, fowie bie Sßrototollc unb Eoncepte 

ber ausgehenden Schreiben werben, фгопо1од1|ф geordnet, nac 3apr- 
gängen eingebunden unb mit einem alphabetischen Register versehen, 

alle 4 3apre in’s Archiv des Stadtamts abgeliefert.
21 u m c r f u n g : Son geringfügigeren Schreiben braucht nur ber 3n» 

halt in bas Eonceptbuc eingetragen zu werben.

§ 73.
Ale 3ap(ungen ber Eommissionen werben mittelst vom Sor- 

sitzer auf bie Stadt-Kasse auszufertigender Ehecks effectuirt, zu welchem 
Btvecfc das Stadtamt bie Eommissionen mit бре<$Ьйфегп паф einer 

bestimmten Form versieht.
§ 74.

3n jebem Ehec ift auf den betreffenden Artikel des Ausgabe« 
Budgets zu verweisen.

§ 75.
Bei ber bestehenden Kasseneinheit fönnen in ber Rege bei feiner 

Commission — nur das Stempcl=Surcau таф! davon eine 2luS= 

парте — Einnahmen vorkommen.
2Bo fie ausnahmsweise stattsinden — §. S. in Folge Verlaufs 

alter Materialien unb Sermietpung von Utensilien — werben fie 
in’S Protofoll ber betr. Commission eingetragen unb fofort bei einem 

58crid)tc ber Stabt>6affa=6ommiffion vorgestelit.

§ 76.
№ Commissionen sind oerpf^tet, fid) bei ihren Ausgaben 

nad) den im Budget dafür ausgemorfenen Summen zu riфten.

Sei иппегтейШфеп Ueberschreitungen derselben haben fie геф1= 
zeitig 9?аф1гад$сгсЬйе refp. 3nbemnität einzuholen.

§ 77.
Verausgabungen für andere, als speciell bafür bestimmte Zwecke 
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(SirementS) fönnen Don ben @£ecutiD=@ommiffionen ohne weitere 
Genehmigung bemertstelligt werben, falls diese .ßwetfe im Special- 

Subget ber betr. Gommission vorgesehen sind. Virements zu anderen 
^roetfen sind Don ber StabtnerorbnetemSerfammlung ju genehmigen.

Unterbleiben tonnen budgetmäszige Arbeiten nur mit Bewilligung 
ber Stadtverordneten-Versammlung.

§ 78.
lieber bie Special» Summen für ertraordinäre Fälle verfügt jebe 

Eommission паф eigenem Ermessen.

§ 79.
Die ^ecutiD=6ommiffronen sind berechtigt, falls ihnen vom 

Stadtamte feine bestimmte Vorschrift für ben einzelnen Fall erteilt 
worben ist, bie Ausführung von Arbeiten ober bie Lieferung von 

Materialien паф Maszgabe ber 3roecfmä§igfeit unb Billigkeit ent» 
weber auf 0!опот1|фет 2öege ober mittelst öffentliфen Sluebots ju 
bewerkstelligen.

§ 80.
2ßenn baS Stadtamt bie Licitationsbedingungen тф1 entworfen, 

ober ргф ben Zuschlag шф1 аиёЬгйййф vorbehalten hat, liegt beides 
in ber .f)anb ber betr. Eommission.

Ueber das 9tefultct ber Licitation haben bie Eommissionen dem 
Stabtamte in jebem Falle Уепф1 zu erstatten.

§ 81.
3n allen Licitationsbedingungen mu& gesagt fein, innerhalb 

те1фег 3eit ber 3uWa9 erfolgt unb dasz in allen SDifferenjfällen 

das Stadtamt inappellabel еп1|фе1Ье1.

§ 82.

Sei Licitationen beponirte Eautionssummen werben ber Stabt» 
Kasse jur Aufbewahrung übergeben.

§ 83.
Die Licitationen werben, wenn Ьаё Stadtamt sie тф1 speciell 

ber Stadt-Kasse zugewiesen ober рф selbst vorbehalten hat, von ben 

6^ecutiD=6ommiffionen selbst bewertstelligt.

§ 84.
Bis Mitte October sind sämmtliche Eommissionen осгр|йф1е1, 

jur 91и|тафипд be8 StabtbubgetS ihre speciellen Ausgabebedürfnisse 
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nebst etwa dazu gehörigen Plänen und $o[tenanfd)fägen und die in 
ihrem ©efcbaftSgebict zu erwartenden städtischen Einnahmen zusammen­

zustellen und Dem Stadtamte einjuticfern.

§ 85.
23or Schluß beS ^ebruar=SD?onatS haben bie @^ecutiD=6ommif* 

sionen Dem Stadtamte eingehende, b. h- ein Bild ihrer gesammten 
Thätigkeit enthaltende und ziffermäszig belegte 9ie^cnf^aftebericf)te 
über ihre Thätigkeit im verflossenen 3atjre abzulegen.

§ 86.

©ie ziffermäszige 9?ефпипдёаЬ1едипд seitens ber Eommissionen 

erfolgt in einheitlicher Weise паф einem Dom Stadtamte aufzustellenden 
Muster.

B. SfjecialBeftimmungen.
1. :pie

(58eftanb: 1 Mitglied beS Stadtamtes und 6 Stadtverordnete.)

§ 87.
©er Stabb@affa=(Sommiffion sind unterstellt :

a) ©ie Stabtgütcr=©elegation ; b) dasEinhebungs-Eomptoir;
c) ba$ Stempelbureau; d) bie städtische Fischwrake; e) bie 
städtische ^ladjgmrate; f) baS öffentlid)e Beleuchtung^ unb 
Machtwächterwesen ; g) bie Verwaltung be§ Brinf’schen ^aufeS ;

h) bie Verwaltung ber 9№arft^alle auf bem russischen Markte ; 
i) bie Verwaltung alleß übrigen städtischen Eigenthums, so weit 

es шф! besonderen Commissionen zugewiesen ift.

§ 88.
© i e Stabtgüter = ©elegation

besteht aus bem Borger ber StabbCiaffa^ommiffion unb zwei Don 
ber Gommission aus ihrer Mitte gewählten ©liebem.

§ 89.
©er Wirkungstreis ber Güterdelegation erstreckt sic über bie 

Stadtgüter, sowie über ben Klosterwald, bie 5Вер£Иф!еН 3iegel6= 

toppel nebst ber Insel Earlos, bie Stadtweiden, bie ®1аЫреи|ф1аде, 
bie раЬН|феп Torfmoore unb bie Waldparzellen am Oberen See 

unb an ber Ва1Шфрог1|феп Landstrasze.

§ 90.
©er Güterdelegation sind unterstelit: 1) ber städtische ®üter= 
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3nfpector; 2) der städtische Forst-Jnspector; 3) bie städtischen 
märter, welche letztere direct von bcr Güterdelegation angestellt werden.

Das Archiv ber Delegation befindet sic im Locale Ьев 
Stadtamtes.

§ 91.
S a 6 §in^ebunge«6omptoir

für bic Hafeneinnahmen wird von einer Delegation, welche aus bem 95or= 

sitzer und einem ber®Iiebet derStadt-Eassa-Eommission besteht, verwaltet.

Bei demselben sind ein Buchhalter, fein Gehülfe unb ein 2J?i= 
nisterial angestellt ; Letzterer wird vom (SinpebungS^omptoir engagirt.

§ 92.
Sie Erhebung ber Sd)iff8[afien= unb $öaarenprocenb®elber 

erfolgt auf ©runb besonderer Tarife unb eines Regulativs, sowie 
ber Kassenordnung (§10 ber Kassenordnung).

§ 93.
Der ®иф1)а11ег unb fein Gehülfe finb roät)renb ber 9?aoigationS= 

jeit verpflichtet, täglic Don 9 Uhr Morgens bis 6 Ul)r Machmittags 
im Somptoir anwesend zu fein, mit Ausnahme ber zwischen ihnen 

zu vereinbarenden 50Httag6seit, für bie zwei Stunden angesetzt finb.

§ 94.
©er Gehülfe des Buchhalters Ijat Letzterem in allen @efd)äftS= 

zweigen nac Bedarf $u assistiren.
§ 95.

Dem StempebSureau

liegt bie Verpflichtung ob, bie zu aichenden Masze, ®etoid)te unb 
2ßaagfd)alen auf ihre 9?id)tigfeit hin zu prüfen unb паф Eonstatirung 

ber 9ti^tigteir zu stempeln.

§ 96.
Das Stempel-Bureau wird oon einem ©liebe ber Stadt-Kasse 

verwaltet.

3^m zur Seite steht ber städtische Stempelmeister, ©er Stempel­
meister verfährt beim Abstempeln ber zu aichenden Ш?а6е, ®еп)1ф1е ic. 

паф ben darüber beftcljcnben де|е|Ифеп ^Borfфriften.

§ 97.
Die 9?ormalmo6c unb Stempel müssen, wenn fie п1ф1 деЬгаиф! 

werben, in einem üerfфloffeneи ©фгап! verwahrt werben, dessen 
Sфlüffe^ рф in den Händen beS Verwalters des Bureaus befindet.



31

§ 98.
9lm ersten ШНИюоф eines jeden Monats wird das Stempel­

Bureau um 12 Uhr geöffnet und bleibt in £l)ätigfeitz bis alle nadp 

gesuchten Aichungen bewerfstelligt finb.
3n Fällen ber Dringlichkeit muff das Bureau and) zu einer 

anderen Seit geöffnet werben.

§ 99.
Die Gebühren für bie Aichungen finb Ьигф eine im Bureau 

anzuschlagende 2a(:e festgestellt.

§ 100.
Seim Bureau wird von bem Verwalter desselben nur ein Saffa= 

budj geführt, in welches bie zu aichenden 9)?aße unb Genichte unter 

Angabe ihrer Gigenthümer, sowie bie £al)lungen specisicirt ein­
zutragen finb.

§ 101.
3)er Verwalter des Bureaus cassirt diese Gebühren ein unb 

stellt fie zum 3a^reSf^lup ber Stadt-Kasse gegen Quittung im 6affa« 

bud)c vor.

§ 102.
Die beiben städtischen W r a f e n stehen unter ber speciellen Ver­

waltung ihrer resp. Wrafer.

§ ЮЗ.
D a % Beleuchtungs- unb 9?ad)twäd)terwefen, 

sowie bie Freibrunnen stehen unter ber Verwaltung resp. Eontrole des 

Unspectors für städtische Beleuchtung unb ben 92a^troäd)terbienft.
3^re amtlichen Serpflid)tungen finb in speciellen 3nftructionen 

vorgesehen.

§ 104.
5)ie Verwaltung desBrinkschen Hauses unb ber 3)?arft^alle 

wirb von je einem ©liebe ber Eommission besorgt.
§ 105.

5)ie Stabt »Gaffa^ommiffion in ihrem Dollen Bestande ver­
sammelt рф wenigstens ein Mal monatlic.

§ 106.
Die Stabt=6affa®6ommifpon ift verpflichtet, fobalb fie W?iet^= 

ober Pachtcontracte über städtische Schäube abschlieszt, welche ber 
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Sau^ und 9Bege»6ommiffion unterstellt sind, (Sofien voI diesen <5on= 

tracten der Sau» und Wege-Commission zu übergeben.
®ie uebernahme und bie Abgabe solcher verpachteten Gebäude 

wird non ber Stabt=($affa=(Sommiffion in Gemeinschast mit ber Sau» 

unb 2ßege»Sommiffion bewertstelligt.
§ 107.

Sei ber Stadt-Kasse sind angestellt: ein Kassirer, ein Buch­

halter, ein Ministerial unb ein Kanzleibote ; bie beiben letztgenannten 

Beamten werben birect von ber Eommission engagirt.

§ 108.
Die gejammte Saffentljätigfeit wirb Ьигф eine besondere Kassen- 

Orbnung geregelt.
§ 109.

Auszer bem Kassengeschäfte liegt ben genannten beiben Beamten 

ob, unb zwar
a) bem Kassirer : bie Anfertigung aller Eontracte, bie Be- 

forgung ber zu lösenden Marken unb Schemata, sowie 

ber Kanzleibedürfnisse;
b) bem Sudhalter: bie Protofollführung, bie Anfertigung 

be« Entwurfes be« Sahresbudgets, des 9ledjenfd)aft«berid)t« 

unb ber 9ieinfd)riften, sowie bie Abfertigung aller au«» 

get)enben Schreiben.
фге Anfertigung ber 9?epartitionSlifte für bie städtische 3mmo, 

bilien»Steuer, sowie ba$ Au«fd)reiben ber Steuerjettei wird gemein- 

schaftlic Don beiben genannten Beamten bemerfstelligt.
®ie Vertheilung sonstiger Arbeiten hängt Don bem Sorftger ber 

Eommission ab,
§ HO.

Фа« Archiv ber Stabt»6affa=6ommiffion steht unter ber fpe= 

ciellen Auffid)t des Kassirers.
§ HL

Die Stadt-Kasse ist verpflichtet, bi« spätestens zum 10. eine« 

jeden 2J7onat« bem Stadtamte eine Bilanz vorzustellen.

§ 112.
Ф1е Stadt-Kasse ist täglich mit Ausnahme ber Sonn» unb 

Feiertage unb jeben Montags während ber Sommerferien von 11 
bi« 2 Ul)r für ba« publicum geöffnet. ®ie Beamten sind jedoc
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verpflichtet, jur Eredigung her sonstigen Geschäfte von 10 bis 3 Uhr 

im Locale beS Stadtamtes anwesend zu fein.
§ ИЗ.

Die Satzungen der Stadt-Kasse erfolgen nur in genauester 

Grundlage des Budgets refp. befonberer Sotirung der Stadtverordneten­
Versammlung und auf Anweisung be§ «StabtamteS (cf. 1 unb 7 ber 

Eassaordnung).
§ 114.

Die Termine für bie Abgabenzahlungen werben vom Stadtamte 
refp. ber Stadtverordneten-Versammlung bestimmt; desgleichen bie 

etwa su erhebende Pön.

2. 4>ie Gafen-gommission.
(Bestand: ein Mitglied des Stadtamtes unb 6 Stadtverordnete.) 

§ 115.
«Der Fürsorge unb Seauffid)tigung ber Hafen-Eommission finb 

überwiesen :
1. bie bauliche Beschaffenheit sämmtlicher ipafenbrücfen, Ш1о1оё, 

ber Kielbank, sowie ber Uferbefestigungen am Heinen §afen ;

2. bie Instandhaltung ber Hafenstrasze unb ber 9?eu^ollanb= 
Strasze bi§ zur Srücfe über ben Admiralitätscanal, sowie 

bie Reinigung biefer Strafen unb ber Plätze am £)afen;

3. bie Remonte ber letztgenannten, sowie ber Brücke über 

ben ®irarb’fd)en Eanal;
4. das Hafenhaus, bie Häuschen auf ber Dampfschiffsbrücke 

unb ber Kielbant, sowie bie beiden Schiffsküchen;

5. das gefammte Baggerwesen ;
6. bie Beobachtung ber Regeln über ba8 Anlegen, Löschen 

unb Laden ber Schiffe;
7. ba§ 3nftitut ber Gepäcträger auf ber Dampfschiffsbrücke.

§ 116.
Sei ber Hafen-Eommission finb angestellt:

1. ein ^)afenbrü(fen=3nfpettor;
2. dessen Gehülfe ;

3. ein Drdnungsaufseher ;
4. S^iffetü^eniDäd)ter.

Die Botendienste versieht ber Ministerial ber Stadt-Kasse.
3
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Фег ©etjülfe des $afenbrü(fen=3nfpcctor§, der DrbnungS^up 
seher und die Sdjiffafüdjen^ädjter werben birect Don ber @ommif= 

sion angestellt.
§ 117.

Die Bflichten des pafenbrüden=3nfpector8 sind Ьигф eine be= 

sondere 3nftruction geregelt.
Die Sluffidjt über bie Ordnung des MeljrS auf den §afem 

brücken unb ber ihnen pnädjft liegenden $lä£e, sowie ber >afen- 

strasze liegt bem SDrbnung^Sluffeljer unter Assistenz ber Bolizei ob.

§ 118.
Die Aufsicht über baß Anlegen ber Schiffe, sowie baß Eöschen 

unb gaben derselben fteljt bem vom žgörfen=6omite angestellten $afen= 

Kapitän zu, welcher letzterem unterstellt, aber an bie non ber Stadt­

Verwaltung ertheilten Regeln gebunben ist.
Die Gepäckträger, welche non ber Stabt mit einer obligato­

rischen Dienftfleibung unb ben crforberlidjen Schiebfarren versehen 

werden, finb an eine obrigkeitliche Tare unb an eine Dienft=3nftruo= 

tion gebunben.

3. 5>ie gau- unb ^ege-^ommiffion.
Bestand : ein Mitglied des Stadtamtes, 7 õtadtverordnete unb 

ber Stabt»3ngenieur.)

§ 119.
Der Bau- unb ^ßege^ommiffion liegt ob bie baulidjc 8ür= 

forge, Erhaltung unb Heberwachung:
1. aller städtischen ®ebäube — mit Ausnahme be8 Srintfdjen 

^aufe« unb ber Markthalle, ®е!фе ber Stabt»6affa=®om= 
mission, be« Spri^entjaufes, welches ber geuerlöfdpßommifs 

sion, ber Häuser im Hafen unb ber Sdjiffßfüdjcn, welche 
ber §afen=6ommiffion, des äßädjterljäusdjcnö auf bem Glacis 

vor ber Karripforte unb des Pavillons auf ber 3ngerman* 
lanb*®aftion, гое1фе ber romenaden-Kommission, ber Siechen- 
Anstalten, welche ber Siechen-Eommission, bes ftäbtifdjen ®c= 

fängnisses, П)с1феё ber Gefängnis-Eommission, ber sämmt- 
lichen ftäbtifdjen Kasernen uub ber sonstigen bem Auartier- 
Ressort gehörigen Gebäude, welche ber Quartier=6ommiffion 

unterstellt finb;
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2. aller städtischen Wege um die Stadt und in ihrem 
bilde bis jur Stadtgrenze — mit Ausnahme der §afen= 

Straße und der Reuhollandstrasze bis jur Admiralitätsbrücke, 

welche der $afen=6ommiffion unterstellt sind;
3. der Eanäle, Brücken unb Barrieren, ber Werstpfosten, ber 

®renj* unb Straszenschilder, sowie ber Drientirungsnummern 

ber Häuser ;
4. beS gefammten Straszenpflasters in ber Stabt unb ben 

Vorstädten, sowie ber Trottoire vor ben städtischen ©ebäuben;
5. ber öffentlichen Straßen reinigung, soweit eS sic babei um 

bie öffentlidjen Plätze unb bie Straszentheile vor ben Stadt­

Gebäuden handelt ;
6. des Karribrunnens.

§ 120.

Auszerdem gehören ju ben 93erpf(id)tungen ber Eommission:

1. bie Ergreifung ber erforderlichen Maszregeln bei zu hohem 
Wasserstande im Oberen See;

2. bie Dberaufsicht darüber, dasz a) bie ber Stabt gehörigen 
Sanb-, (Srant= unb Lehmlager vom Publicum nicht ohne 

Erlaubnis ber Stabt benutzt werden; b) baS ber Stabt 
gehörige Meeresufer ju feinen unertaubten Anlagen benutzt unb 

bie an ihm liegenden erratischen Blöcke nid)t abgeführt werden.

§ 121.
£>ie Bau- unb 2Bege»Sommiffion versammelt sic alle zwei 

Зйофеп jn einer regelmäßigen Sitzung.
§ 122.

$)ie Schriftführung wird von einer besonders damit betrauten 
Persönlichfeit bewertstelligt, welcher ebenfalls bie 2luffid)t über baS 
im Locale des Stadtamtes befindliche 2lrd)iö ber ^au= unb Wege- 

Eommission obliegt.
§ 123.

Das städtische Wegeterrain wirb oon ber ®au= unb 2Bege= 
Gommission in Raons getheilt, nicldfe besonderen gcfdjulten 2(uf= 

feiern unterstellt werben, denen bie 2Iuffid)t über alle in ihrem Raon 
vorkommenden, auf Wege, Eanäle, Brücken, Barrieren :c. bezüglichen 

Arbeiten zusteht unb rocld)e bie geringeren Unterhaltungsarbeiten von 

sic aus selbstäudig aunszuführen haben.
3*
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§ 124. , _

3n jedem 9?atjon wird nac Möglichkeit ein fleines Material­
Depot für bie §u den faufenden Arbeiten ег|огЬегйфеп Materialien 
eingerichtet.

§ 125.
91(8 ausführende resp. йЬеггоафепЬе Organe stehen der 6om< 

mission jur Verfügung:
1. ber Bauinspector ;
2. bie Bauaufseher und 2Ваф1ег, welche, sowie ber Schrift­

führer von ber Eommission direct angestellt werden.

4. T>te @narfier-^0mmif|ion.
(Bestand : ein 2)2itg(ieb Ьеё ©tabtamteS und 4 Stadtverordnete.) 

§ 126.
9Iu§er sämmtlichen ®ef Säften, гое1фе mit ber Einquartierung 

des in Reval stationirenden Militärs verbunden sind, hat bie Auartier- 
Commission auc für bie 3nftanb^altung aller städtiichen Safernen, 
sowie für bie Montirung ber etwa anzumiethenden Brivatgebäude 

unb für bie Beschaffung ber gesetlic von ber Stabt zu befriedigenden 

Bedürfnisse des Militärs zu forgen.
§ 127.

Auszerdem liegt ber Eommission bie Berwaltung aller 2Ingele= 

genheiten ob, welche sic auf bie behufs unterstützung ber im lebten 
türtischen Kriege invalid gewordenen Untermilitärs in’ Leben ge= 

rufene „Kaifer ШерпЬег 3nDalibenftiftung“ bezitehen.
(cf. Sefd)lu§ ber Stadtverordneten-Bers. vom 29. 3anuar 1880.)

®ie Slußja^lung ber stiftungsmäszigen unterstütungen erfolgt 

auf Verfügung ber Gommission.
3n zweifelhaften fällen entscheidet Ьаё Stadtamt darüber, ob 

eine Berechtigung jur Erlangung von lnterstütungen vorliegt ober 

niфt.

§ 128.
Die Ouartier=6ommiffion versammelt пФ, so oft e8 ba8 Be- 

dürfnisz er^ei,^t.
§ 129.

Die Eommission in ihrem ganzen Bestande ist oerpf^tet, we­
nigstens zweimal 1й^г11ф alle ^аЬШфеп Safernen zu infpictren unb 



37

das 3nbentor derselben паф der darüber geführten Nufzeichnung $u 

revidiren.
§ 130.

©ei der Quartier=@ommiffion finb angestellt:

1. ein ©иф^аИег unb
2. ein SBadjtmeifter, welcher von der Eommission engagirt wird.

§ 131.
Фет Buchhalter liegt bie gefammte Schriftführung, sowie ba8 

auswärtige Geschäft ob; bei legerem assistirt ihm der «8ad)hneifter.

§ 132.
Auszer dem Protofole unb bem Missive werden bei der Quartier« 

Commission ein §аир1Ьиф unb ein Quittungsbuc jur Eintragung 
der Forderungen Ьеё Militärs unb ber Lieferanten refp. ber Quit* 

tungen derselben über ben Betrag ber ihnen auf bie Stabt^affe au8* 

gefertigten Ehecs geführt.
§ 133.

Der ©иф^айег mn| täglich zwischen 10 Uhr Vormittags unb 

2 Uhr ^афтШадв im Bureau anwesend fein.

5. 5>ie Senerföst-gommifsion.
(Bestand: 1 Mitglied be§ Stadtamtes unb 4 Stadtverordnete.)

§ 134.
Die Feuerlösch-Eommission hat bafür Sorge zu tragen, daß bie 

6ommunal»8euerwe^r in ihrem bollen Bestande erhalten, mit ben 
erforderlichen Diensttleidern unb geuerlöfф^2^pparaten versehen werbe.

Qaö städtische Spritzenhaus steht in ber Verwaltung unb bau« 

lichen Fürsorge ber Commission.
§ 135.

©i§ auf Weiteres wirb аиф bie Straszenbesprengung non ber 

§euerlbf4«6ommiffion besorgt.

§ 136.
®er Borsitzer ber geuerlöf^‘ßommiffion ift ber nächste Vor­

gesetzte des Dberzugführers ber Eommunal-Feuerwehr.
Anmertung: QieS gilt jedoc nur für alle ötonomischen unb

Ausrüstungssragen, ba bie 6ommunal«3euerwe^r 

rücksichtlic i^rer 8öfd)operationen mit ßinf^lu§ 
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her dafür erforbertid)cn Hebungen dem Gommando 
be? Polizeimeisters unterstellt ift.

§ 137.
3n jedem 3rübjal)r bat bie Feuerlösch-Eommission fännntHtbc 

Apparate unb Diensttleider ber Feuerwehr zu inspiciren unb zum 

1. 3um jeben За^гс? über bie Beschaffenheit derselben dem Stadt­

amte ju berichten.
§ 138.

Unter ber ^euertöf^=Sommiffion stehen bie städtischen 23ranb= 

meifter, beren dienstliches Verhältnisz jur Stadtverwaltung, sowie beren 

sonstige атШфе Obliegenheiten durc eine besondere 3nftruction gc= 

regelt werben.
§ 139.

®ie 3euerlöfcb=ßommiffion versammelt рф, so oft ein Se= 

dürfnis bafür üorliegt.
§ 140.

Фег £>ber»3ngfübrer ber (5ommmial=3euerft>ebr ist verpflichtet:
1. ber für letztere bestehenden 3nftruction gemäs bie ЭЛапт 

schaft für ihren ®ienft cinjuüben;
2. ba? Fenerlösch-Depot in inventarmäsziger Volständigkeit 

unb Ordnung zu erbalten;
3. bie Beförderung ber Löschapparate jur Brandstätte unb 

von biefer zurück anzuordnen ;
4. Arbeiter für ben 5)ienft be? Rachlöschens anzumiethen;
5. bei аийЬгефепЬег geüer?brunft bie Slllarmfignale am 

Feuerthurme ausstecken zu lassen;
6. bie Functionen cine? Dberaufsehers be? Spritzenhauses 

zu versehen;
91 n m. Фсг Ober^ugfü^er ift verpflichtet, im Spri^en^ 

hause zu mobilen unb barf ohne Beurlaubung 
feine? näd)ften Vorgesetzten bie Stabt nicht üer= 

(affen.
7. ftet? ein vollständiges 9?amcn?=93crjeid)ni§ ber Mannschaft 

ber (SommuiiaOgeucrmcbr unb ein 3nücntar sämmtlicher 

Geräthe unb 9Iu?rüftung?gcgenftänbe zu führen ;
8. bie Besprengung ber Straßen unb Pläte паф 9Intocifung 

be? Vorsitzers ber Eommission au?fübren $u taffen.
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§ 141.
Феш SDbcr=3ug№rer steht ein städtischer Spritsenmeister sur 

Seite; Weiterer wirb direct von der Commission angestellt.
®ie Berpflichtungen desselben bestehen namentlic barin: bic 

gesamten 8öfd)apparatc in gutem Zustande zu erhalten, auf ber 

Brandstätte unbrau^bar geworbene Eheile ober Apparate durc neue 
5u erfe^cn, beim 9M(öf$cn ben Dber-Zugführer im 6ommanbo 
abzulösen und darauf zu fel)en, baß bie städtichen Apparate und 
Seräthschaften in ihrem ganzen Bestande von ber Brandstätte in‘8 

Spri$em®epot zurückgebracht werben.

6. £te 6cfängniß-l£ommi|TiOtt.
(Bestand: ein Mitglied beg Stadtamtes unb 4 Stadtverordnete.)

§ 142.
£)er ®efängniB«6ommiffion liegen ob: .

1. bie bauliche Sürsorge für bas Stabb®efängniß unb bag 

bamit verbundene Polizeilocal;
2. bic Beheizung, Beleuchtung unb Wafserversorgung beg 

Gefängnisses;
3. bie Alimentation ber Gefangenen auf 9tedjnung ber Krone;

4. bie Aufbewahrung unb Ausreichung ber Don ber Krone 

für bie Gefangenen gelieferten Betleidungsgegenständej
5. bie Ausstattung ber Gefängnizräume unb beg ^oli$ei» 

tocalg mit ben nötigen Döbeln unb Geräthschaften.

§ 143.
Sie Gefängnisz-Eommission versammelt sich, so oft eg bag 8e- 

dürfnis erheischt.
§ 144.

Фсг Borsitzer ber Eommission ist verpflichtet, wenigsten тофеп^ 
lid) ein Ш?а1 bag Gefängnisz zu inspiciren, während bie Eommission 

in ihrem Dollen Bestande zweimal jährlic bag Gefängniß zu be* 

sichtigen hat.
§ 145.

®ei dem Gefängnis finb angestellt;

1. ein Gefängnisz-Aufseher ;

2. dessen Gehülfe;
3. bie erforderliche Anzahl üon $8йф1егп.
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Hugerbem iff eine Frau für bie ©urcgfmgung ber weiblichen ®e^ 
fangenen angestellt.

5)iefe Beamte werben von dem Revaler 9tat^e, in Grundlage 

be@ Buntt 45 des § 1014 des I. ©geiles beS Prov.-Rechtes engagirt.

§ 146.

©er Gefängnis-Aufseher unb fein Gehülfe haben sowohl bie 
ökonomischen Bedürfnisse ber Gefangenen zu befriedigen, als and) bie 
persönlichen Dispositionen über sie nac ber im ©efe^e enthaltenen 
allgemeinen Snstruction in Ausführung zu bringen.

3n ersterer Beziehung sind sie ber ®efängni|s(Sommiffion, in 
toterer ben betreffenden judiciären Autoritäten unterstelt. Letzteres 

gilt auc von ben Vächtern.

§ 147.
Die genannten Gefängnis-Beamten dürfen ohne Beurlaubung 

seitens ihrer birecten Borgesetzten bie Stabt nicht verlassen.

§ 148.
Sei ber ®efängnig=6ommiffion werben auger dem Prototolle 

unb dem 9)?iffio folgende Bücher geführt:

1. ein Cassabuc;

2. Eontobücher für verschiedene Lieferanten;
3. ein Buc für bie ben Gefangenen gelieferten SronS« 

SefleibungSftücfe;

4. ein Sud) für bie ben Gefangenen ausgereichten Alimente.

7. Pie Siedhen-gommission.
(Se)tanb: 1 Mitglied beS Stadtamtes unb 4 Stadtverordnete.)

. § 149'
Die Siechen-Commission verwaltet bie beiben Siechenhäuser in 

ber Stabt unb Vorstadt (testere® geigt baS St. 3oganniS=Siecgen= 
haus).

§ 150.
3n biefe Häuser fönnen nur Revaler ortsangehörige, b. h. solche, 

bie nicht zu einer fremden Gemeinde angeschrieben sind unb ihr ©o= 

micil in Reval gaben, altersschwache ober sieche Individuen mit Aus. 
schluß üon 9№inberjägrigen aufgenommen werben. Ausnahmsweise 
fönnen jedoch auc andere Bersonen gegen bie entsprechende Bezah­

lung in bie Siechenanstalt aufgenommen werben.
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§ 151.
Die 2lufna^me erfolgt in der Regel Ьигф die ®{ефсп=6ош= 

miffion und nur in auszerordentlichen Fällen durc das Stadtamt.

§ 152.
£>ie Verpflegung her Siechen ist entweder eine unentgeltliche 

ober erfolgt gegen eine jährlic ju entrichtende £al)lung resp. eine 

einmalige Einfaufssumme.
Sei ber unentgeltlichen Aufnahme, welche stets durc das Stadtamt 

zu erfolgen hat, muff bie Armuth in genügender Weise bescheinigt fein.

§ 153.
lieber bie ^)öl)e ber Vahreszahlung resp. ber einmaligen Einkaufs­

summe hat sic bie Eommission mit dem Stadtamte zu verständigen.

§ 154.
Den Pfleglingen wird in ben Siechenhäusern Wohnung, §ei= 

jung unb Beleuchtung, Beföstigung, Wäsche, ärztliche Behandlung 
unb Beerdigung zu Theil.

§ 155.
Darüber hinaus gehende Bedürfnisse finb аиё eigenen Mitteln 

zu beftreiten.

§ 156.
Für jede Siechenanstalt besteht eine oon ber Eommission zu 

entwerfende unb oom Stadtamte zu beftätigenbe Hausordnung.

§ 157.
Sebe Siechenanstalt steht unter ber Sluffi^t unb Verwaltung 

eines Don ber Eommission anzustellenden Aufsehers, ber in ber Sin» 
ftalt wohnen musz.

§ür bie mit bem ®t. 3o^anniS=Sieben verbundene Kapelle ift ein 
Borleser angestellt, welcher an Sonn= unb Feiertagen bie Andachten leitet.

§ 158.
Sei ber ®ie(f)en-=@ommiffion werben auszer bem Protokole unb

Missive geführt:
1. ein Eassabuch;

2. ein Personalverzeichnisz ber Siechen;
3. Eontobücher für bie verschiedenen Lieferanten.

§ 159.
Die Eommifsion in ihrem ganzen Seftanbe ift verpflichtet, jä§r= 

йф zweimal bie ®ie$en=2lnftalten zu revidiren.
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8. J)ie Zromenaden-gommiffion.

§ 160.
5)er Verwaltung der Promenaden-Eommission sind unterstelt:

1. die Anlagen auf der 3ngermantanb=, Sßiemar» und 
SdjoonemžBaftion und dem sog. Rosengarten;

2. die 9Шееп um die 'Stabt an ber Rarvschen Strasze und 

nach BiegetStoppet;
3. ber ^amllon auf ber 3ngermanlanbbaftion und baS 

Wächterhäuschen auf dem ©lacie vor ber Karripforte;

4. Ьав gesammte Inventar an hänfen, Basen :c., ba$ zu 

ben ^romenaben unb Anlagen gehört.

§ 161.
9(u^er ber beregten Verwaltung liegt ber Promenaden-Eom- 

mission bic Verpflichtung ob, Pläne für neuprojectirte ftäbttfdje ^ro= 

menaben= unb Gartenanlagen anfertigen und, sobald il)re Anlage 
beschlossen ist, sie bemertstelligen zu lassen

§ 162.
Oer Stadtgärtner ift das ausfülfrenbc uud überwachende Organ 

ber Eommission.
3u feiner Verfügung steht baS von ber Eommission anzustellende 

Wächterpersonal.

§ 163.
Oie Eommission vers ammelt рф, fo oft ев Ьав 93ebürfni§ 

erheischt.

§ 164.
Auszer dem Protokolle unb dem 992iffiüe wird bei ber Eommis- 

sion ein Eassabuc geführt.

9. Oie gentral-gommiffon unb bie @uartal-ommiflionen 
jur Aöfdjätuug ber Immobilien.

(Bestand ber 6entral=(5cmmijfion: 5 Stadtverordnete, von denen 
einer nac Bestimmung ber Stadtverordneten-Versamm- 

tung ben Borsit führt;
„ ber 7 Quartal-Eommis sionen: brei ©lieber unb eben 

fo Diet Stelvertreter, bie von ber Stabtücrorbneten*23er= 



43

sammlung wo möglic айв her 3a^l der betr. 
Quartal ansässigen Jmmobilienbesitzer zu roäljlen sind.)

§ 165.
Die Eentral-Gommission, sowie bie speciell mit bcr 2Ibfd)ä^ung 

der städtischen Immobilien betrauten Quartal- Eommissionen ver­
sammeln fid) so häufig, als hierfür eine Veranlassung vorliegt, und 

richten Пф ^п|гф1Пф ihres Serfal)renS und her Grundsäe ber 2lb= 
|фа^ипд паф ber Ьигф 53е|ф1и§ ber ©tabtüerorbnetemSerfammtung 

vom 11. Juni 1879 angenommenen 3nftruction zur 21Ь(фа$ипд ber 
Immobilien Revals.

§ 166.

®ie 6entral=6ommiffion erhält f ortlauf enb über alle im städ- 
й(феи 9Ве1фЬПЬс auszuführenden Bauten vom Stadtamte Mitthei- 

lungen und ift oerpf^tet, fo halb als тодПф bie ©фа^ипд ber 
Sauten zu vollziehen ud bie 9?cfultate ber ©фефипд ohne Verzug 
birect von нф айв bcr 5taM=@affa*@ommiffion zu übergeben.

10. ^)ie Sanitäts-ommiffion.
(Bestand: Bräses Stadthaupt, Bicepräses Stadtphysikus, 9№it= 

glieber: ein Mitglied des Stadtamtes, ber Polizeimeister, 
ber Stadtsecretair, ber Kreisarzt, bcr olizeiarzt und 

brei besoldete Bezirfsärzte.)

§ 167.
®ie Eommission ift oerpf^tet, zweimal jarlid)/ im Frühjahr 

und §erbft, Ьигф bie für bic einzelnen Sanitätsbezirke ernannten 
Sanitätsassistenten unter Seitung ber Bezirksärzte eine ®cneral=9te= 

vision гйфйфШф aller ihrer Gompetenz unterliegenden ОегЖфГейеп 
und 3nftitute zu bewerfstelligen und l)at über bie 9?efultate dieser 
9?eoifionen, sowie über alle aufgedeckten sanitären Miszstände unver- 

$йдйф паф stattgehabter ^епфНдипд bcm Stadtamte eingehende 
Berichte zum weiteren Verfahren vorstellig zu тафеп.

§ 168.
3m Uebrigcn пф1с1 |тф bie Eommission bei ihrer Thätigkeit 

паф ber üon bcr Stadtverordneten-Versammlung genehmigten 3nftruc= 
tion üom 26. №r$ 1879.
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11. pie gommiffion zur Ziepartition bet Srons- 
immobiliensteuer.

(Bestand: ^ßräfeS, bag Stadthaupt und je 2 Hausbesiter aus je= 

bem Stadt- unb 23orftabttljeile.)

§ 169.
©er Umfang ber Thätigkeit dieser Eommission, sowie bag von 

ihr zu beobachtende Verfahren ist durc bie seitens ber Regierung 
über bie Repartition ber Kronsimmobiliensteuer erlassenen 93orfd)rif» 

ten geregelt; speciell hat bie Eommission sic nac ber Dom Finanz­
minister in GSrundlage des 9lrt. 31 ber Alerhöcst am 4. October 

1866 bestätigten Berordnung über bie 3mmobiüenfteuer in den 

Städten, Flecken unb Drtschaften ertheilten 3nftruction §u richten 
unb bie in letzterer namhaft gemachten Fristen für bie 93orftellig= 

mailing ber 9?cpartitiongroHe einzuhalten.

12. Pie Sandefs-Deputation.
" § 170.

Die Handels-Deputation befielt aug siebendem örtlichen ^)an^ 

delsstande angehörigen Personen unb wird Don ber Stadtverordneten­
Versammlung auf brei 3a^re gewählt.

§ 171.
©er ©eputation liegt bie 9luffi(f)t über bie genaue Erfüllung 

ber für ben Handels- unb Gewerbebetrieb festgesetzten gesetzlichen 

23orfd)riften ob.

§ 172.
Das 23erfa^ren bei ber Beaufsichtigung des ordnungmäsigen 

Handels- unb Gewerbebetriebes wird normirt durc bag Reglement 

für bie Handels- unb Gemerbesteuer Dom 9. Februar I860.
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Pic Horbcratl)ung9-Cnmnu|rioiinL

§ 173.

Jede 5Borberat^ungS=6ommtffion conftituirt sich, falls bie ®tabt= 

Derorbneten-Serfammlung nicht |фоп das Präsidium einer beftimm= 
ten ^crfönticbfeit vergeben hat, durc bie unter Leitung des Stabb 
hauptes zu bewerkstelligende ®at)l ihres Präses.

§ 174.
Es wird den 93orberat^ungS=Kommiffionen anheimgegeben, je 

паф Bedeutung unb Umfang ihres Eomissums Protokollführung 
$u bestimmen ober davon abzusehen.

Die Bestimmung barüber, ob ihr gutadjtlidjer Bericht in 5)ruc£ 
§u legen ist, hängt Dom Stadtamte resp. Don ber Stadtverordneten­

Versammlung ab.

_ § 175‘
<Sinb statt besonderer Eommissionen Referenten ernannt, fo gilt 

ber eine von ihnen als Korreferent, unb haben beibe gesonderte 

Gutachten vorzustellen.
§ 176.

Die Schriftführung hat eines ber ©lieber паф Wahl ber ßom= 
mission $u besorgen. Abschriften werben in ber Kanzlei beS Stadt­
amteS bewertstelligt, refp. aus ber Kanzleisumme des Stadtamtes 

bestritten.
§ 177.

Ale Gutachten ber 95orberat^ungS^6ommiffionen gelangen zu­

nächst an das Stadtamt, unb ist dieses verpflichtet, sie bei Einbrin­
gung in bie Versammlung ber Stadtverordneten mit feiner gj?einung6= 

äuszerung zu begleiten.



Beilage 9tr. 1 
(zu § 108 ber 3nftructionen).

Entwurf 
einer 

Kaffen=Drnung.
I. S8ert|eilung der Kassengeschäfte unter bie Beamten 

unb Geschäftsgang.
§ 1.

1. Zei ber
©er Kassirer empfängt a(le Einnahmen unb macht ade 9luS= 

jungen, lehtere паф stattgehabter Verification seitens des ®иф= 
halters über bie Buläffigfeit ber Ausgabe паф Maßgabe beS Vub= 

gets refp. baSfctbe vertretender Eredite unb Verfügungen.
©er Kassirer führt ein @innaßmc=9tegifter, гое(фе6 1адйф Dom 

^ифЬайег, wohin gehörig, übertragen wird.
©er ЗЗиф^аИег hat barüber 511 тпафеп, baß bie Ausgaben bie 

budgetmäszigen Slnfä^e ober bie besonderen ^nroeifungen beä Stabt« 

amteß шф1 überfфreiten.
§ 2.

©йттШфе Уйфег, mit 9luSnaßme Ьеё Sinnaßme«9Jegifter8 

unb Ье? ©гипЬ^пбЬифеб, hat ber ЗЗиф^аКег zu führen.
©ie für bie 9teoifionen е^огЬегПфеп Bilanzen unb sonstigen 

^riftftüde sind vom ЗЗиф^айег, bie (5innaßme«Dniitungen Dom 

Kassirer an« refp. auszufertigen.
§ 3.

©ie innahme = Quittungen werden auf gebrudten Blankets 

ausgefertigt.
lieber Auszahlungen, тое(фе тф1 (aut Checks bewerkstelligt werben, 

quittirt ber Empfänger im ©тШшд?Ьифе; sonst vertritt der 

Shec bie Quittung, ©ie Ehecks werben nur demjenigen, auf dessen 
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Namen fie ausgestellt sind, augge$al)lt, её fei denn, bag fie inbof» 

firt sind.

lieber den Empfang поп Coupons ber Eautions-Werthpapiere, 
sowie über ben Rückempfang ber letzteren wird auf dem bez. Siefe» 

rung§=, 2)?ietb= :c. Eontracte quittirt.

§ 4
®ie Quittungen ber Stabt=®affe bebürfen zu ihrer Gültigkeit 

ber Unterf chrift des Kassirers unb ber Gegenzeichnung Ьеё Buchhalters.

§ 5.
Die Ueberwachung dessen, ba§ bie terminmäszigen Zahlungen 

red^eitig bei ber Stadt-Cassa geleistet werben, liegt dem Kassirer 
ob, те1фег seinerseits bei ausbleibenden £al)lungen dem Vorsitzer 
ber Eommission sofort 9üijeige zu шафсп hat.

§ 6.
Die Stadt-Eassa empfängt fämmtüd)e Einnahmen ber Stadt 

unmittelbar.

Ausnahmen hiervon finden ftatt:
1) für bie $afeneinnal)men, welche beim Einhebungs-Eomptoir 

erhoben werden;
2) für bie Stempelungsabgaben, те1фе bag Stempelbureau 

erhebt;
3) für 1атт1йфе Einnahmen ber Зтефеп^п^аПеп, гое1фс 

Ьигф bie Sied)en==@ommiffion benertstelligt werben;
4) für bie Standgelder ber ©фаиЬиЬеп auf bem ruffifфcn 

Martte, те(фе пот Aufseher ber 2)?аг1фаПе erhoben werben;
5) für bie Miethgelder für bie Kielbanf unb bie Stadtprähme, 

гое1фе bei ber pafen=6ommiffion eingezahit werben;
6) für bie 81{фтга1еп=®1апЬде1Ьег, те(фе ber Stadtwraker 

erhebt;
7) für ben sogenannten “ottespfennig (Abgabe Don Subhasta- 

tionen unb Auctionen), weither non ben Subl)aftationS»^erren 
erhoben wirb;

8) für bie Abgaben nom Haudel unb Don Gewerbetreibenden, 

те1фе bei Lösung ber tpanbele» unb Gewerbezeugnisse bei 
ber Steuer »Verwaltung д1е1ф$еЖд bei dieser eingezahit 

werben.
Auzerdem Dereiunalpnen bie 6{ecutiD»6ommiffionen direct 
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bei ihnen zur Srhebung gelangende geringfügige Pöngelder, sowie 

ben SrlöS ans dem öffentlichen Berfaufe untauglich gewordener ®e= 

genstände unb Materialien unb anbere zufällige Heine Einnahmen, 
bie weder im Budget, поф anderweitig vorgesehen finb unb für bie 

fein besonderer SBereinnahmungBmobnS bestimmt ist.

2Ше diese Einnahmen werden von ben Egecutiv-Eommissionen
birect $ur Stadt-Eassa abgeführt.

§ 7.
Die ®tabt=Saffa leistet sämmtliche Ausgaben der Stabt un= 

mittelbar, unb zwar:
1. so weit e§ sic um Gagen, Subventionen unb anbere 

im Budget vorgesehene Bollzahlungen ^anbett, in ben 

bafür festgesetzten Terminen Don sic aus ohne besondere 

Zahlungsaufträge, .
2. auf befonbere Aufträge beS Stadtamtes,
3. auf Sheds der Stadtamts-Kanzlei,
4. auf Sheds ber Sjecutio=Sommif|ionen,
5. auf Sheds des $eleud)tungS=3rtfpectorS,
6. auf Sheds beS Verwalters beS Brint’schen Hauses.

§ 8.
Die Sheds, burch welche über baS Guthaben ber Stadt-Kasse 

bei ber vom Stadtamte bestimmten Bank verfügt wirb, bebürfen zu 
ihrer Gültigkeit ber Unterf фrift beS Borsiters ber Stabt=Saffa«Som= 

mission unb ber ®едеп$е1фпипд des Kassirers.

§ 9.
®ie Stadt-Kasse unb baS SinhebungS^Somptoir Ьгаифеп 3al^ 

lungen nur in ЭleiфS^Srebi^^iaeten, 9teiф6^фa^biЦeten unb tlin- 

genber Münze entgegen $u nehmen.
2. geim inhebungs-gomptoir.

§ 10.
а) Фег ЗЗифЬайсг fertigt in ©emäfcheit ber ihm $ugegan» 

genen Manifeste unb Declarationen alle 9?ефпипдеп aus, 
uub zwar, wenn bie Waarenempfänger unb SфiffS^ 

adressaten hier ansässig unb creditfähig finb, zu Beginn 

eines jeden neuen für ben verslossenen Monat, in anberen 
Fällen fofort, unb läßt ben Betrag ber 9?ефпипдеп Ьигф 

ben Somptoir=9y?inifterial einheben;
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b) der Sud)halter»®el)ütfe berechnet und vereinnahmt direct 
die SdjiffSlaftengelber für die Küstenfahrer (mit Ausnahme 

ber Passagierdampfer), sowie das Brückengeld für baS 

importirte Srenn^ot$.
Beide führen bie entiprechenden Шфег; jedoc verant­

wortet ber Sudhalter für bie 2lmtstf)ätigfeit feines 

Gehülfen.

П. Bücher.

§11 .
©er Buchführung bei ber ®tabt»6affa liegen bie Regeln der 

Doppelten Sud)fü^rung zu ®runbc.
@S werben daselbst für baS Kassengeschäft folgcnbe Bücher 

geführt :
1. das Kaffa»Su^ nebft Kaffa»K(abbe;
2. das 6affa»3ournal;
3. das Hauptbuc nebft Beilage, enthaltend specificirte Gonti 

über bie ber 'Stabt gehörigen Kapitalien, welche eine 

besondere Bestimmung l)aben;
4. das Memorial ;
5. baS Depositenbuc nebft Depositen-Protokoll.

2lu§erbem bestehen besondere $ülfSbüd)cr für bie Immobilien» 

steuern, Grundzinsgelder u. 21.
lieber bie beim Einhebungs-Eomptoir zur Erhebung gelangen» 

den Summen werben geführt:
1. das Sud) für bie Schiffslastengelder,

2. „ „ „ „ Waarenprocentgelder,
3. „ „ „ bas vom eingcfüljrten Srenn^ol^e $u ent»

richtende Brücengeld.
§ 12.

Die Formulaire fämmtlid)cr Bücher, mit 2IuSnal)mc ber £)ülfS» 
büd)er, beten Einrichtung ber Stabt»Saffa»Kommiffion überlassen 

bleibt, werben von letzterer entworfen unb vom Stabtamte bestätigt.

§ 13-
Sämmtliche Bücher finb stets in Ordnung $u halten.
Die Tagesbücher, wie namentlic bie 6affa=6(abbe und das 

6affa--3onrnat muffen am Sd)luffc beS Geschäftstages alle bis dahin
3 
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veranlaszten Rotirungen, und die monatlic 311 führenden Siiber, 
roie das Eassa-Buc, ba$ Hauptbuc und das Memorial, am зс1)п= 
ten Zage eine« jeden 9)tonats die Notirungen Ьеё vorausgegangenen 

Monats enthalten. 3u demselben Zage ist für den vorausgegan­
genen 3)?onat auc eine Silaiu über den Kassenbestand an3ufertigen.

§ 14.

Sämmtliche Bücher der StabMSaffa und des Einhebungs, 
Comptoirs liegen für das Stadthaupt, die Slieder Ьеё Stadtamtes, 
den Stadtsecretär und bie Glieder bcr Stübt--6affa*6ommiffion jeder­
zeit 311г @infid)tnal)me vor.

§ 15.

Die Kassenbeamten haben dem Stadthaupte, den ©fiebern des 
Stadtamtes, bem Stadtsecretär und den ©liebem bcr Stabt«@affa* 
Eommission 311 jeder 3e*t den Stiebern und Secretairen ber 

anderen städtischen Unterorgane aber alte von denselben in Bezug 
auf ihre besonderen Arbeitegebiete aus ben Büchern geroünfdjten 3lu?= 
fünfte ju ertheilen.

III. Aufbewvahrung.

§ 16.

Die ber (Stabt gehörigen 5Bert^papiere und Depositen werden 
in einem besonderen im Gewölbe ber 9tat^tämmerei befindlichen 
Geldschranfe unter bem dreifachen Verschlusse ber brei von ber 

Stabt= 6affa=Sommiffton dazu befignirten Schlüsselherren aufbewahrt.

®er baare Kassenbehalt wirb während ber Geschäftsstunden 
von bem Kassirer und unter dessen Berantwortlichkeit im Geldschrante 
im Stadt-Kassenlocale aufberoal)rt. 3n ber 9tegel darf ber in die­
fern unter bem hoppelten Scrfdjlnffe des Kassirers und Sudhalters 

aufzubewahrende Sn^alt bie Summe von 2000 9ibL nicht über* 
steigen, ba ber Mehrbetrag fo balb als möglic bei einer hiesigen, 

vom Stabtamte zu bestimmenden Sauf gegen ein zu eröffnendes 
®iro=6onto eiii3U3al)len ist.

Z)ie beim (Sin^ebung8«(Somptoir eingehenden Summen müssen 
baldmöglichst bcr Stadt-Kasse abgeliefert werden.
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IV Revifionen.
§ 17.

Die Revisionen der Stadt-Eassa und beS (SintyebungS Comptoirs 

sind entweder regelmäßige oder auszerordentliche.

§ 18.
Die regelmäßigen 9tevifionen werden bewerfstelligt :

1. bei b e r Stabt^^affe:

1. jährlic einmal von ben aus ber TOittc ber Stadtverord: 
neten zur 9t'cvifion des 9?ed)cnf^ait§bericßt8 erwählten 

Personen,

2. alle Vierteljahr von dem Stadtamte Ьигф brei von dem­

selben delegirte (Stieber ;
II. beim (* i n h c b и n g s « 6 о m p t о i r :

monatlic von einem aus ber Mitte ber Stabtdaffa^öom’ 

mission ba$u erwählten ©liebe.
Auszerordentliche Revisionen werdeu oom õtadthaupt auggeführt, 

wozu er ©lieber bee Stadtamtes resp. ber Stadtverordneten-Ver- 

sammlung hinzuziehen fann; sic müssen von demselben unverzüglic 
angeordnet werden, wenn das Stadtamt ober mindestens 15 Stadt­

verordnete eine УоТфс 9?evifion beantragen.

§ 19.
Das bei ben 9?evifionen einzuhaltende 23erfal)rcn wird burd) 

besondere dnftruction geregelt (cf. 9tevifionSorbnung).

TRO Raamatukee’ )



Stallage 9?r. 2
(zu § 19 ber Kassenordnuug).

Entwurf
einer

3lfüi|tüns4)rbiumfl Пп die Sladt-KafTe.
§ i.

©io Revisionen ber Stadt-Kasse sind : 
jährliche, 
üiertetja^r(id)e;

auszerordentliche.
Die regelmäszige jährliche Stebifion wird durc bic au6 ber Mitte 

ber Stadtverordneten jur 9?enifton des Rechenschastsberichts erwählten 

s13crfoncn vollzogen, bic vierteljährlichen werben durc 3 Mitglieder 
bc$ Stadtamtes unb bie auszerordentlichen resp. durc das Stadt- 
tjaupt unb non ber StabtDerorbnetcn»23erfaiumlung ad hoc niebcr= 
gesetzte Gommissionen bewerfstelligt.

§ 2.
Die jährliche 9icoifion erstreckt sic nicht allein auf bic Prüfung 

bc$ Kassenbestandes, sondern au$ auf bie Prüfung fämmtlid)er 53üd)cr, 

Belege unb ber gesammten ®efd)äft£füljrung derõtadt-Kasse überhaupt.
§ 3.

Das Verfahren bei ber jährlichen Dtenifion rid)tct sic, soweit 

об fid) um bic Prüfung bc6 Stassenbestandes handelt, nac ben weiter 
unten folgenden Bestimmungen für bic vierteljährlichen Revisionen.

§ 4.
©a6 Berfahren bei ber jährlichen 9ieüifion ber ®üd)er, ber 

Belege unb ber gesammten ®cfd)äft§fü^ruug ber Stadt-Kasse ift 

dagegen eingehender unb umfassender.

Einerseits erstreckt fid) nämlic bie Prüfung nicht allein auf bic 
formelle Berechtigung ber Kassenposten, sondern aud) auf eine 33er=
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g(cid)ung derselben mit bcm Subgct und mithin darauf, ob sämmt- 
Пфе öeranfd)lagtc Einnahmen eingegangen sind und ob bie geleisteten 

Ausgaben den budgetmäszigen Beträgen cntfpred)cn.
Andererseits aber sind bei der jährlichen Revision nid)t allein 

bic unmittelbar zur Feststellung des Kassenbestandes dienenden, fon= 

bern sämmtliche bei der Stadt Kasse geführten Siiber einer Durch- 

fidjt zu unterziehen.
§ 5.

Die vierteljährlichen Revisionen erftreden рф im 2Ве)'спШфеп 
auf bie Prüfung der ^affcnbüdjcr, ber Belege und bic vergleichende 

Prüfung des Kassenbestandes cinfd)(ic§lid) ber Werthpapiere und ber 

5)cpofitcn.

§ 6.
■©ic vierteljährlichen Revisionen sind von ben Kassenbeamten 

durc ben 91bfd)lu§ ber Kassenbücher vorzubereiten.

§ 7.
Sei ber dteoifion ist besonders darauf zu fet)en :

1. ob sämmtliche Einnahmen und Ausgaben, roie gehörig, 

belegt sind ;
2. ob bic Kassenbücher gehörig geführt und пашсиШф bie 

Einnahmen und Ausgaben ordnungsmäszig eingetragen 

sind;
3. ob in ben Büchern feine 9tafuren, Durchschreibungen, 

Unterpunktirungen ausgestrichener Stellen ober 6in» 

schiebungen bemerkbar, ober Blätter aus ben Büchern 
entfernt unb neue eingezogen sind.

Аиф ist bie Vollständigfeit ber Eintragungen, fo weit möglic, 
nac dem Budget unb besonderen Anweisungen zu controliren.

§ 8.
Auserdem haben bie Revidenten noc darauf ju achten, dasz bie 

Borschriften über bie Aufbewahrung ber Kasse gehörig beobachtet sind.

§ 9.
Die 9?eüiftonen werden im Locale ber Stabbftaffe in ®egcn= 

wart ber Kassenbeamten vollzogen.
lieber bic Revision wirb ein Protokoll aufgenommen. ©aS= 

fclbe muff enthalten:
baS ®atum unb bie Stunde ber Revision ;
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die 9?amen der 9teüibenten, der anwesenden ©lieber der Stabt» 
6affa=6ommiffion und bcr anwesenden Kassenbeamten ; bie Angabe 

bcr vorgefundenen Bestände an baarem ©elbe, her Stadt gehörigen 
$3crtl)papicrc und Depositen ;

bie Angabe dessen, ob bcr Befund mit bcn Büchern überein» 

stimme und ob überall bie erforderlichen Belege vorhanden feien, und 
enblid) bie Bemerkungen, 311 юеСфеп bie Revision etwa Veranlassung 
gegeben hat, insbesondere ob, inwieweit und юоЬигф bie bei ber 
vorhergehenden Revision vorgekommenen Erinnerungen erledigt und 
befolgt sind.

§ 10.
9teüifionSprotofon ift zum Sd)lup von bcn Revidenten, 

sowie den anwesenden Gliedern ber Stabt=@affa»6ommiffion und 
Kassenbeamten 311 unterzeichnen. 3n bie revidirten ^йфег wird nur 

ein luider, non ben Revidenten zu ип1егзе1фпепЬег Vermert über 
den Tag bcr 9?eöifion gc^фricbcn.

§ И.
£>ic ап§егогЬепШфсп Kassenrevisionen werden 311 unbestimmten 

3ettcn und ohne baß bic Waffen beamten vorher davon unterrichtet 

sind, vorgenommen. (*g findet daher seitens ber Beamten апф 
feinerlei Borbereitung 31t diesen 9i'coifionen statt.

Фаё Verfahren ift im Uebrigen dasselbe, wie bei ben viertel- 
|а1)гйфсп Revisionen.

§ 12.
Findet fid) bei einer Kassenrevision ein Kassendefect, юс(фег 

1нф1 sofort aufzuklären ift, ober sind sonstige 23егЬаф16тотеп1е vor­
handen, fo tjaben bie Revidenten bie Kassenbestände und bic Kassen- 

Ьифег im Beisein ber bei bcr Revision gegenwärtig gewesenen Glieder 
ber Stabt»(Eaffa=6ommiffion und Kassen beamten unter Siegel zu 

nehmen und dem Stadtamt über bcn Vorfall sofort ^In^eigc 311 
тафеп.


